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Sportlergala !
Am Sonnabend, 8. April, steigt ab 
18 Uhr die 25. Gala des Dresdner 
Sports im Internationalen Congress 
Center Dresden am Ostra-Ufer. 
Im Vordergrund stehen die Aus-
zeichnungen von Sportlerinnen 
und Sportlern mit dem Sport- und 
Förderpreis der Landeshauptstadt 
Dresden sowie dem Nachwuchs-
förderpreis der Stiftung Jugend & 
Sport der Ostsächsischen Sparkasse. 
Außerdem werden die Ergebnisse 
der Sportlerumfrage 2016 in den 
Kategorien Sportlerin und Sportler 
des Jahres, Nachwuchssportler, 
Mannschaft und Trainer des Jahres 
sowie bester Sportler mit Handicap 
und Senioren verkündet. Eingebet-
tet sind die Auszeichnungen in ein 
Rahmenprogramm.

Beilage

65 Millionen Euro für zwei Schulgebäude
Richtfest am neuen Doppelschulstandort in Dresden-Tolkewitz 

Der neue Schulcampus auf 
dem Gelände des ehemali-
gen Straßenbahnhof Tolke-

witz, zwischen Wehlener Straße 
und Kipsdorfer Straße, nimmt 
Gestalt an. 

Am 30. März feierten Bildungs-
bürgermeister Hartmut Vorjohann 
(Foto), der Geschäftsführer der 
Stesad GmbH, Axel Walther, und 
der Schulleiter der 32. Oberschule, 
Andreas Neubert, gemeinsam mit 
Bauleuten und Gästen Richtfest. 
Bis Februar 2018 entstehen für 65 
Millionen Euro zwei Schulgebäu-
de, eine Vier-Feld-Sporthalle und 
eine Zwei-Feld-Sporthalle für das 
künftige Gymnasium Tolkewitz 
und die 32. Oberschule. Das Bau-
vorhaben finanziert die Landes-
hauptstadt Dresden vollständig 
aus Eigenmitteln.

„Gerade das neue Gymnasium 
wird dringend benötigt, was 
auch die guten Anmeldezahlen 
zeigen. Für den Schulbeginn im 
Sommer 2017 liegen uns schon 
87 Anmeldungen vor. Tolkewitz 
ist der ideale Standort, da bisher 

kein anderes Gymnasium in der 
Planungsregion vorhanden ist.  Die 
Zusammenlegung der 32. Ober-
schule „Sieben Schwaben“ mit dem 
neuen Gymnasium Tolkewitz auf 
einem gemeinsamen Schulcampus 
wird die Bildungslandschaft im 
Dresdner Osten bereichern und 
nachhaltig dem Bedarf entspre-
chen“, ist Bürgermeister Hartmut 
Vorjohann überzeugt. Außerdem 
böte der gemeinsame Standort 
viele Möglichkeiten für eine Zu-
sammenarbeit, beispielsweise bei 
Festveranstaltungen oder Projekt-
wochen.

Seit August 2016 laufen die Ar-
beiten am Schulcampus Tolkewitz. 
Für beide Schulen sind die Rohbau-
ten bis auf geringe Restleistungen 
fertig gestellt. Parallel wurde in 
den Schulbauten mit dem Innen-
ausbau und den Fassadenarbeiten 
begonnen. Die beiden Sporthallen 
sind ebenfalls im Rohbau fer-
tig.  Auf den Dächern laufen die 
Abdichtungsmaßnahmen. Erste 
Arbeiten in den Freianlagen sind 
ab Juni 2017 geplant.

Während der Bauarbeiten ist 
die 32. Oberschule in einem Aus-
weichquartier auf dem Berthels-
dorfer Weg 2 untergebracht. Das 
Gymnasium Tolkewitz zieht ab 
August 2017 vorübergehend mit in 
das Gebäude der 32. Grundschule 
auf der Hofmannstraße 34.

In den letzten drei Jahren gab 
es insgesamt sechs Schulgrün-
dungen, darunter zwei Grund-
schulen, eine Oberschule und 
drei Gymnasien. Für den Neubau 
dieser Schulen (inkl. Turnhallen 
und Freianlagen) wurde ein Ge-
samtvolumen von insgesamt 206 
Millionen Euro ausgegeben bzw. 
veranschlagt (inklusive der Kosten 
der Ausstattung). Darin enthalten 
sind Fördermittel in Höhe von 6,6 
Millionen Euro für die 144. und 
147. Grundschule.

Insgesamt wurden 4 450 neue 
Schulplätze durch Schulgründun-
gen geschaffen. Diese teilen sich 
wie folgt in den Schularten auf: 
500 in Grundschulen, 750 in Ober-
schulen und 3 200 in Gymnasien.

Foto: Diana Petters

Als Beilage in diesem Amtsblatt 
befindet sich der Wegweiser zu 
Gesundheitsfragen.
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Tag der offenen Tür !
Die Landeshauptstadt Dresden hat 
auf der Breitscheidstraße 117 in Leu-
ben eine Jugendhilfeeinrichtung 
gebaut. Ab Ende April bringt dort 
das Jugendamt maximal 23 unbe-
gleitete ausländische Minderjährige 
unter. Die Jugendlichen, zwischen 
14 und 17 Jahre alt, werden rund 
um die Uhr von einem Träger der 
freien Jugendhilfe sozialpädago-
gisch betreut. Am Donnerstag, 6. 
April, 15 bis 17 Uhr, gibt es hier 
einen Tag der offenen Tür. 
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Das Baugeschehen auf dem Neu-
markt befindet sich in einer sehr 
aktiven Phase. Das städtische 
Vorhaben zur Sanierung und 
zum Umbau des Kulturpalastes 
sowie der Aufbau des Quartiers 
VII.2 am Jüdenhof von Kimmerle 
Unternehmen sind gerade in der 
Fertigung. In den Quartieren V.1 
und VI nördlich und südlich der 
Frauenstraße bauen gegenwärtig 
die Bauherren USD Immobilien, 
Professor Dr. Günter Blobel und 
KIB. 

Direkt am Neumarkt soll bis 
Ende 2018 auf dem historischen 
Gewandhausgrundstück eine öf-
fentliche Freifläche mit Schatten 
spendenden Bäumen und Sitzge-
legenheiten entstehen. Für das 

Quartier III zwischen der Land-
hausstraße und der Rampischen 
Straße und das Quartier VII.1 an 
der Schloßstraße arbeiten die Bau-
herren Baywobau und CG Gruppe 
intensiv an den nächsten Pla-
nungsschritten. Neben der Wie-
derherstellung des historischen 
Stadtgrundrisses rekonstruieren 
Fachleute auch etwa 65 Fassaden 
und teilweise sogar Grundriss-
strukturen historischer Gebäude 
nach überlieferten Quellen in 
Form von Bildern, Zeichnungen 
und Beschreibungen. 

Die Gestaltungskommission 
Kulturhistorisches Zentrum be-
gleitet den Wiederauf bau seit 
1998. Das städtische Gremium 
besteht aus Fachleuten der Denk-

malpflege, der Stadtplanung und 
der Architektur. Ihre Aufgabe ist 
es, die Stadt und die Bauherren bei 
dem komplexen Prozess des Wie-
deraufbaus der acht historischen 
Quartiere um die Frauenkirche 
mit Hinweisen und Empfehlun-
gen zu unterstützen. 

Aus der Geschichte der Stadt 
und der besonderen Bedeutung 
des Platzes für die Dresdnerin-
nen und Dresdner ergeben sich 
Herausforderungen für die Gestal-
tung des Neumarktes. Baubürger-
meister Raoul Schmidt-Lamontain 
fasst sie wie folgt zusammen: 
„Der Wiederaufbau am Neumarkt 
geschieht im Spannungsfeld zwi-
schen hoch gestellten Ansprüchen 
an eine unverfälschte Wiedergabe 
der Stadtgeschichte einerseits 
sowie an eine fachlich fundierte 
Recherche und Wiederherstel-
lung des Stadtgrundrisses und 
der Gebäuderekonstruktionen 
andererseits. Ebenso hoch ist 
der Anspruch, zeitgemäße und 
qualitätsvolle Wohnungen, Ar-
beitsplätze, Stadträume und Ge-
bäudegestaltungen zu schaffen.“

Rege Bautätigkeit auf dem Neumarkt
Rund um die Frauenkirche entstehen weitere Quartiere

Quartiersrundgang. Die Mitglieder der 
Gestaltungskommission Kulturhistorisches 
Zentrum Prof. Dr. Gerhard Glaser, Prof. Dr. 
Dr. Heinrich Magirius, Dr. Joachim Kuke und 
Prof. Marina Stankowic begehen einzelne 
Teile des Neumarktes gemeinsam mit Bau-
bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain.  
 Foto: Diana Petters

Zurzeit laufen Bau- und Siche-
rungsarbeiten am Südüberbau 
der Brücke über das Gelände der 
DREWAG. Bis zur späteren Erneu-
erung der Nossener Brücke soll 
er drei Fahrstreifen – einen in 
westliche Richtung sowie zwei in 
östliche Richtung – aufnehmen. 
Dazu brechen die Arbeiter die Brü-
ckenkappe teilweise ab, um Platz 
für die Fahrbahnverbreiterung 
stadteinwärts zu schaffen. 

Die bis jetzt getrennten Geh- 
und Radwege werden zusammen-
gelegt. Die Bauarbeiten sollen im 
Juni beendet sein. 

Während der Bauzeit rollt der 
Verkehr stadteinwärts einspurig. 
Der Radfahr- und Fußgänger-
verkehr bleibt bestehen. Nach 
Beendigung der Arbeiten stehen 
stadtein- und stadtauswärts je-
weils wieder zwei Fahrstreifen 
zur Verfügung. 

Anlässlich des Projektes Stadt-
bahn 2020, Neubaustrecke Löb-
tau–Südvorstadt–Strehlen, soll 
die Nossener Brücke durch ei-
nen Neubau ersetzt werden. 
Die Tragfähigkeit ihrer beiden 
Überbauten ist jedoch bereits ein-
geschränkt. Deshalb muss diese 
Brücke noch vorher so ausgebaut 
werden, dass sie sowohl bis zum 
Beginn der Arbeiten den Belas-
tungen standhält als auch wäh-
rend des Ausbaus die notwendige 
Baufreiheit gewährleisten kann.

Löbtau: Bauarbeiten an 
der Nossener Brücke

Bis zum 2. Juni wird die Stützwand 
im Zuge der Schillerstraße 10 in 
Loschwitz abgebrochen und durch 
einen Neubau ersetzt. 

Auf die neue Stützwand kommt 
als Absturzsicherung ein Geländer. 
Das alte Bauwerk weist erhebliche 
Schäden auf und neigt sich in 
Richtung Straße. Während der 
Arbeiten ist die Straße halbseitig 
eingeengt. Eine Ampel regelt den 
Verkehr. 

Mit der Ausführung der Bau-
arbeiten ist die Firma WTU Was-
ser-, Tiefbau- und Umwelttechnik 
GmbH beauftragt. Die Gesamt-
kosten belaufen sich auf etwa  
91 000 Euro.

Neue Stützwand an der 
Schillerstraße 

Das Bürgeramt teilt mit, dass am 
Ostersonnabend, 15. April 2017, das 
Zentrale Bürgerbüro Altstadt, The-
aterstraße 11, geschlossen bleibt.

Bürgerbüro Altstadt  
einen Tag geschlossen
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Pünktlich zu Ostern beginnt die 
diesjährige Brunnensaison. Nach 
der Winterpause nimmt das Amt 
für Stadtgrün und Abfallwirtschaft 
unter anderem die Springbrun-
nen auf der Prager Straße, dem 
Albertplatz, dem Palaisplatz und 
der Hauptstraße wieder in Betrieb.

„Höhepunkt ist in diesem Jahr 
die Inbetriebnahme der drei Brun-
nen vor dem Kulturpalast“, freut 
sich der Leiter des Amtes für 
Stadtgrün und Abfallwirtschaft, 
Detlef Thiel. Fachleute bauten die 
drei Springbrunnen originalgetreu 
wieder auf, damit sie zur Wieder-
eröffnung des Kulturpalastes am 
28. April 2017 sprudeln können.

Auch die Trinkbrunnen auf 
dem Postplatz und dem Alaun-
platz werden wieder angestellt. 
Die Zapfstelle des Artesischen 
Brunnens am Albertplatz funk-
tioniert das ganze Jahr über. Der 
Trinkbrunnen an der Schloßstraße 
ist erst nach Abriss der Kulturpa-
lastbaustelleneinrichtung wieder 
betriebsbereit.

Sowohl bei den Trinkbrunnen 
als auch bei den Wasserzapfstel-
len, die auf einigen städtischen 
Spielplätzen zu finden sind, spielt 
die Wasserqualität eine große 
Rolle. 

Deshalb nimmt die DREWAG 
Stadtwerke Dresden GmbH regel-
mäßig Proben für Wasseruntersu-
chungen. Das ist eine Sponsorleis-
tung der DREWAG.

Die Vorbereitungen für die 
Brunnensaison laufen bereits seit 
Anfang des Jahres mit einer Reihe 
von Wartungs- und Instandhal-
tungsarbeiten wie dem Filtersand-
wechsel. Diese Arbeiten führen 
Mitarbeiter des Regiebetriebes 
Zentrale Technische Dienstleis-
tungen aus.

Kurz vor Inbetriebnahme der 
Brunnen werden die Winterabde-
ckungen und -einhausungen abge-
baut und eingelagert. Die Brunnen 
erhalten dann wieder ihre Düsen, 
Pumpen und Armaturen und wer-
den gründlich gereinigt.

2017 sind an folgenden Brun-
nen besondere Instandhaltungen  
und Reparaturen notwendig: Am 
Findlingsbrunnen in Altgruna 
und an den Wasserspielen auf 
dem Altmarkt. Trocken bleiben 
in dieser Saison der östliche Brun-
nen auf dem Neustädter Markt, 
der Brunnen an der Thäterstraße/
Mengsstraße und das Wasserspiel 
an der Espenstraße. Die Anlagen 
sind sanierungsbedürftig und 
die erforderlichen finanziellen 

Mittel stehen derzeit nicht zur 
Verfügung.

Weiterhin soll nach Abschluss 
des ersten Bauabschnitts der Sa-
nierung der Teichanlage im Fich-
tepark der zweite Bauabschnitt 
folgen, so dass die Anlage wahr-
scheinlich Anfang des vierten 
Quartals 2017 wieder funktionie-
ren wird.

Für besonders interessierte 
Brunnenfreunde lädt das Amt für 
Stadtgrün und Abfallwirtschaft 
im Rahmen der Dresdner Garten-
spaziergänge im Spätsommer zu 
speziellen Brunnenführungen 
ein. Der Termin wird rechtzeitig 
bekannt gegeben.

In Dresden gibt es über 300 Brun-
nen und Wasserspiele. Davon be-
finden sich 86 in der Verwaltung 
des Amtes für Stadtgrün und 
Abfallwirtschaft der Stadt Dresden.

www.dresden.de/
brunnen

Wenn alle Brünnlein fließen, …
Ab Ostern beginnt die Brunnensaison in Dresden

Brunnen im Patientengarten des Städ-
tischen Klinikums Dresden-Friedrich-
stadt.  Foto: Cornelia Borkert

SCHOn gEWuSST?

Die Landeshauptstadt Dresden ruft 
alle Dresdnerinnen und Dresdner 
am Sonnabend, 8. April, zur tradi-
tionellen Elbwiesenreinigung auf. 
Auf beiden Seiten der Elbe werden 
von 9 bis 12 Uhr liegengebliebene 
Abfälle und Schwemmgut einge-
sammelt. Dazu erhalten große 
und kleine Teilnehmer an 13 
Treffpunkten Arbeitshandschuhe 
und Abfallsäcke. Im Anschluss an 
die Aktion können die Helferinnen 
und Helfer als Dankeschön einen 
stärkenden Imbiss einnehmen.

Die 22. Elbwiesenreinigung ist 
abschließender Höhepunkt des 
Dresdner Frühjahrsputzes „Sau-
ber ist schöner“ und Teil der euro-
paweiten Initiative „Let’s clean up 
Europe“. Zahlreiche Partner wie 
die Stadtentwässerung Dresden 
GmbH und die Humuswirtschaft 
Kaditz GmbH unterstützen die 
Aktion, bei der sich jedes Jahr 
über tausend Teilnehmer ehren-
amtlich für eine saubere Stadt 
engagieren. 

Weitere Informationen zur 
Elbwiesenreinigung sowie die 
Lage der Treffpunkte stehen im 
Internet.

www.dresden.de/
elbwiesenreinigung

Mitmachen bei der  
Elbwiesenreinigung!

Bis voraussichtlich 10. April sind an 
dem Wasservorhang (Waterscreen) 
auf dem Postplatz Wartungsarbei-
ten notwendig. 

Fachleute streichen den Rah-
men neu, prüfen und erneuern 
auch die Düsen, die LED-Beleuch-
tung und die Schmutzwasser-
pumpen. 

Wasservorhang auf dem 
Postplatz wird gewartet
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V E r S C H I E d E n E S

zum 100. Geburtstag
■■ am 7. April

Ingeborg Otto, Pieschen 

zum 90. Geburtstag
■■ am 7. April

Bagonizza Triebe, Cotta 
Lisa Mettke, Neustadt 

■■ am 8. April
Marianne Siering, Prohlis 

■■ am 9. April
Elfriede Schindler, Blasewitz 
Ruth Pohlmann, Prohlis 

■■ am 10. April
Heinz Gärtner, Altstadt 
Willibald Richter, Altstadt 
Werner Wilhelm, Blasewitz 
Ingeburg Stahlberg, Cotta 
Ursula Schuster, Prohlis 

■■ am 11. April
Heinz Scheffler, Altstadt 
Ilse Hamann, Schönborn 
Heinz Jentzsch, Weixdorf 

■■ am 12. April
Günter Leib, Blasewitz 
Hildegard Brettschneider, Leuben 
Dorothea Kästner, Leuben 
Heinz Wiener, Loschwitz 
Brigitte Schubert, Neustadt 

■■ am 13. April
Christa Morgenstern, Loschwitz 
Hildegard Paulus, Pieschen 

Der Oberbürgermeister 
gratuliert

Am Mittwoch, 12. April, ertönen 
in Dresden um 15 Uhr für zwölf 
Sekunden die Sirenen zum Probe-
alarm. Die Stadt testet ihre Anlagen, 
damit das Warnsystem für die 
Bevölkerung im Ernstfall einwand-
frei funktioniert. Viermal im Jahr, 
jeweils am zweiten Mittwoch des 
Quartals, überprüft das städtische 
Brand- und Katastrophenschutzamt 
auf diese Weise die Funktionstüch-
tigkeit aller Sirenen. 

Mit mehr als 200 Anlagen ist 
Dresden nahezu flächendeckend 
ausgestattet und verfügt über eines 
der modernsten Sirenen-Warnsys-
teme in Deutschland. Besonderheit 
in Sachsens Landeshauptstadt ist, 
dass zusätzlich zu den Signaltönen 
auch Sprachdurchsagen gesendet 
werden können. Somit kann die 
Warnung mit konkreten Hinwei-
sen versehen werden. Der nächste 
reguläre Probealarm in Dresden 
ist am 12. Juli, ebenfalls 15 Uhr, 
geplant. 

www.dresden.de/feuerwehr 

Nächster Probealarm in 
Dresden am 12. April

Zum Internationalen Tag des 
Denkmals am Dienstag, 18. April, 
lädt das städtische Friedhofs- und 
Bestattungswesen 18 Uhr zu einem 
Orgelkonzert in die Feierhalle des 
historischen Krematoriums Tolke-
witz, Wehlener Straße 17, ein. Die 
Studenten Emma Witke, Magdalena 
Szesny, Juliane Kathary, Rufus 
Brodersen und Jonathan Auerbach 
aus der Klasse von Professor Martin 
Strohäcker an der Hochschule für 
Kirchenmusik spielen Werke von 
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Uso 
Seifert, C. Ad. Lorenz, Erwin Len-
dvai und Max Reger. Der Eintritt 
ist kostenfrei.

Orgelkonzert im  
Urnenhain Tolkewitz

Unter dem Motto „Vielfalt gemein-
sam gestalten.“ finden in Dresden 
vom 24. September bis zum 8. Ok-
tober 2017 die 27. Interkulturellen 
Tage statt. Es werden Veranstalte-
rinnen und Veranstalter gesucht, 
die sich mit ihren Beiträgen an 
dem interkulturellen Austausch 
beteiligen möchten. 

Die Integrations- und Auslän-
derbeauftragte Kristina Winkler, 
der Ausländerrat Dresden e. V. 
und der Vorbereitungskreis der 
Interkulturellen Tage laden alle 
interessierten Dresdnerinnen und 
Dresdner, Netzwerke, Initiativen 
und Vereine herzlich dazu ein, mit 
eigenen Veranstaltungen die In-

terkulturellen Tage zu bereichern 
und einen Beitrag für ein vielfälti-
ges, interkulturelles Programm zu 
leisten. In diesem Jahr widmet sich 
die Veranstaltungsreihe folgenden 
Schwerpunkten: Teil haben – Teil 
sein, Interreligiösen Austausch 
fördern, Menschenrechte und 
Grundrechte stärken, Unterwegs 
in eine gerechte Welt und Euro-
päische Zukunftsvisionen ent-
wickeln. Die Interkulturellen 
Tage haben zum Ziel, Zeichen der 
Weltoffenheit, des gegenseitigen 
Respekts und der Wertschätzung 
zu setzen. 

Alle Interessierten sind ge-
beten, ihre Veranstaltungen bis 
zum 18. April auf der Online-
Anmeldeplattform der Interkultu-
rellen Tage unter www.dresden.de/
interkulturelletage anzumelden. 
Bei Rückfragen hierzu steht das 
Büro der Integrations- und Auslän-
derbeauftragten, Neues Rathaus, 
Dr.-Külz-Ring 19, Telefon (03 51) 4 
88 21 31, zur Verfügung.

Aus den zahlreichen Veran-
staltungen entsteht dann ein ge-
meinsames Programmheft für die 
27. Interkulturellen Tage, das ab 
September in gedruckter Form in 
Deutsch-Englisch sowie online in 
weiteren Sprachen zugänglich ist. 

www.dresden.de/
interkulturelletage 
www.auslaenderrat.de

Vielfalt gemeinsam gestalten.
Veranstaltungen für die 27. Interkulturellen Tage gesucht

Das Horthaus „Lö.We“ lädt am Sonn-
abend, 8. April 2017, herzlich zum 
traditionellen Osterfrühstück ein. 
Zwischen 9 und 12 Uhr stellt der 
städtische Hort, Clara-Zetkin-Straße 
18, seinen Gästen ein gemütliches 
Frühstück mit Ostereiern, belegten 
Brötchen und hausgebackenem 
Kuchen bereit. Neben dem kulina-
rischen Vergnügen gibt es für die 
Kinder viele Osterüberraschungen 
und -basteleien. Der Vormittag 
bietet zudem die Möglichkeit, das 
mit 400 000 Euro denkmalgerecht 
sanierte Horthaus zu besichtigen.

Osterfrühstück im  
Horthaus „Lö.We“

Am 3. April 2017 begann Dr. Lutz 
Blase seine Tätigkeit als hauptamt-
licher Medizinischer Direktor am 
Städtischen Klinikum Dresden. 
Geboren und aufgewachsen ist Dr. 
Lutz Blase in der Nähe von Hanno-
ver, studiert hat er in Heidelberg. 
Die Facharztausbildung Chirurgie 
führte ihn unter anderem nach 
Hannover und  Nienburg an der 
Weser. Als Medizincontroller im 
Marien-Hospital in Euskirchen lern-
te er das Gesundheitswesen aus dem 
wirtschaftlichen Blickwinkel. Nach 
einigen Jahren Tätigkeit für den 
Asklepios-Krankenhauskonzern 
wurde er vor neun Jahren medizini-
scher Geschäftsführer am Klinikum 
Altenburger Land.  Zusätzlich leitete 
er dort die Klinik für Ambulante 
Rehabilitation und ein Medizini-
sches Versorgungszentrum.  

Medizinischer Direktor für  
Städtisches Klinikum Dresden
Dr. Lutz Blase übernimmt hauptamtliche Tätigkeit

Dr. Lutz Blase. 
 Foto: Städtisches Klinikum Dresden

Der Jugend- & Kulturprojekt e. V. 
und die Landeshauptstadt erhielten 
von der Europäischen Kommis-
sion im Programm „Europa für 
Bürgerinnen und Bürger“ eine 
Förderzusage für das Projekt YOU 
ARE WELCOME. Das Projekt hat 
die Entwicklung von Strategien zur 
besseren Integration von Geflüch-
teten sowie Migranten zum Ziel. 

Der Auftakt findet vom 7. bis 10. 
April in Dresden statt. Das Projekt 
startet am Wochenende mit einem 
Kick-off-Meeting im Rathaus der 
Landeshauptstadt Dresden. Am 
9. April finden im Johannstädter 
Kulturtreff die Kunst-Ausstellung 
„Voices & Images Of A New Land“ 
sowie ein World-Café statt. Dazu 
werden Partner unter anderem aus 
Ungarn, Serbien, Großbritannien, 
Griechenland, Dänemark, Öster-
reich, Mazedonien, Tschechien 
und der Slowakei nach Dresden 
kommen.

www.dresden.de/
europa

EU-Fördermittelprojekt 
startet in Dresden
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Im Archiv- und Sammlungsgut 
des Stadtarchivs Dresden, Elisa-
beth-Boer-Straße 1, befindet sich 
die „Abendzeitung“ vom 1. Januar 
1817. Sie ist im Monat April im 
Lesesaal ausgestellt.

Vor 200 Jahren, am 1. Januar 1817, 
erschien die erste Ausgabe der 
„Abendzeitung“ in Dresden. Die 
Ankündigung dazu „An die ver-
ehrten Einwohner von Dresden“ 
vom Dezember 1816 wirbt für ein 
Unterhaltungsblatt, das fern von 
Politik und „strengwissenschaftli-
chen Belehrungen“ dazu beitragen 
möchte, „mit guten Gedanken das 
Tagewerk zu beschließen“. Der 
Abend solle nicht mit Trübsal, 
sondern heiter und freundlich 
ausklingen, „kurz einem milden 
Sommerabende gleich seyn“. Die 
Begründer der „Abendzeitung“ 
waren Johann Christoph Arnold 
als Verleger sowie Karl Gottfried 
Theodor Winkler und Friedrich 
Kind als Herausgeber. Unter dem 
Pseudonym Theodor Hell hinter-
ließ Winkler zahlreiche Spuren 
in Dresden. Er war unter anderem 
beim Stadtgericht, im Geheimen 
Archiv, an der Kunstakademie 
sowie am Hoftheater tätig und 
engagierte sich in mehreren Ver-
einen. 1824 wurden ihm der Titel 
eines Sächsischen Hofrates und 
1851 die Ehrenbürgerwürde von 
Dresden verliehen. 

Theodor Hell verfügte über 
umfangreiche Sprachkenntnis-
se und übersetzte ausländische 
Dramen und Operntexte für die 
deutsche Bühne. Er verfasste auch 
selbst Gedichte, Erzählungen und 
Komödien und gab mehrere Ta-
schenbücher heraus. Sein „Dra-
matisches Vergißmeinnicht“ ist 
in der Bibliothek des Stadtarchivs 
vorhanden. Viele Beiträge der 
Abendzeitung stammen aus der 
Feder von Theodor Hell, so auch das 
Gedicht „Häusliches Gespräch“ auf 
der Titelseite der ersten Ausgabe. 
Darin bewirbt er die Zeitung als 
gemeinsame Feierabendlektüre für 
„sie“ und „ihn“. Die Abendzeitung 
erschien an sechs Wochentagen. 
Auf vier Seiten wurden Gedichte, 
Kurz- und Fortsetzungserzählun-
gen, Rezensionen sowie Kunst- und 
Theaternachrichten aus dem In- 
und Ausland präsentiert. Viele der 
Verfasser waren, wie Theodor Hell 
selbst, Mitglieder des „Dresdner Lie-
derkreises“. Kritiker, wie Hermann 

Anders Krüger, warfen der Zeitung 
„Pseudoromantik“ und Mittelmä-
ßigkeit vor. Die Allgemeine Deut-
sche Biographie würdigt hingegen 
ihre „literarische Bedeutsamkeit 
als erstes belletristisches Blatt der 
Restaurationszeit“ (Band 11, S. 694, 
Leipzig 1880). Neben den regelmä-
ßig enthaltenen „Correspondenz-

Nachrichten“ über Theaterauffüh-
rungen und Kulturereignisse sind 
historische Beiträge besonders 
interessant. Sie beschreiben bei-
spielsweise die Geschichte der 
Kreuzkirche in Dresden, die Fuchs-
jagt in England oder den Lachsfang 
in Schottland. Im Stadtarchiv ist 
die Abendzeitung von 1817 bis 1841 
fast lückenlos überliefert. Aus der 
Redaktionszeit von Hells Nachfol-
ger, Robert Schmieder, sind nur 
der Jahrgang 1848 und einzelne 
Ausgaben vorhanden.
Christine Stade, Stadtarchiv 
Dresden

„Nicht mit Trübsal, sondern heiter und freundlich“ 
Die Abendzeitung – ein Dresdner Unterhaltungsblatt des 19. Jahrhunderts

Archivalie des Monats

Titelblatt. „Abendzeitung“ vom 1. Januar 
1817. Bekannter ist das logo mit der Wun-
derlampe, das seit 1818 den Kopf der Zeitung 
schmückte.
Quelle: Stadtarchiv dresden, Bibliothek   
Z. 155. 

Zu den „Internationalen Wochen 
gegen Rassismus“ lädt das Stadtar-
chiv Dresden, Elisabeth-Boer-Straße 
1, am Donnerstag, 6. April, 18 Uhr, 
zum Vortrag „Fremde in Dresden 
1945 bis 1989“ von Archivdirektor 
Thomas Kübler ein. 

Migration nach Dresden gab 
es auch zur Zeit der DDR. In den 
1960er Jahren kamen vorrangig 
ausländische Arbeitnehmer aus 
befreundeten sozialistischen Län-
dern in die Stadt und hinterließen 
ihre demografischen Spuren. Der 
Vortrag konzentriert sich auf das 
Leben dieser Vertragsarbeiter in 
Dresden. Der Eintritt ist kostenfrei.

Fremde in Dresden  
1945 bis 1989

Klaus Gärtner hält einen Vortrag 
über Ecuador am 10. April, 18.30 
Uhr, in der Bibliothek Strehlen 
(im O.D.C.), Otto-Dix-Ring 61. Er 
stellt das 16 Millionen Einwohner 
zählende Land mit der Hauptstadt 
Quito vor. Es liegt in Südamerika 
zwischen Kolum bien, Peru und 
dem Pazifik. 

Klaus Gärtner hat Ecuador, zu 
dem die Galapagosinseln mit ihrer 
einzigartigen Tierwelt gehören, 
durch Wanderungen und Bergbe-
steigungen erkundet. 

Der Eintritt ist frei.

Vortrag über Ecuador in 
der Bibliothek Reick

Ursula Kurze tritt mit ihrem lite-
rarisch-musikalischen Programm 
„Ich lebe mein Leben in wachsenden 
Ringen“ am Freitag, 7. April, 19 
Uhr, in der Bibliothek Südvorstadt, 
Nürnberger Straße 28 f, auf. 

Ursula Kurze ist bekannt durch 
ihre sensiblen Literaturinterpre-
tationen. Sie zeichnet Rilkes Weg 
nach mit Erzählungen aus seiner 
Kindheit und über die Liebesbe-
gegnungen, die ihn prägten und 
zu dem Dichter machten, den wir 
kennen.

Sie singt Rilkes Gedichte in 
ihrer eigenen Vertonung zur Kon-
zertgitarre und spielt solistische 
Gitarrenliteratur.

Ursula Kurze, geboren 1963, hat 
Konzertgitarre, Gesang, Kompositi-
on und Schauspiel studiert. Sie lebt 
als freischaffende Sängerin und 
Schauspielerin in Dresden.

Der Eintritt beträgt vier Euro, 
ermäßigt 2,50 Euro; Bibliotheksbe-
nutzer mit gültigem Leserausweis 
haben freien Eintritt.

Rainer Maria Rilke  
in der Südvorstadt
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Im Beisein des Bürgermeisters 
Dr. Peter Lames stellte der Leiter 
des Rechnungsprüfungsamtes, 
Herbert Gehring, am 3. April 2017 
den Schlussbericht 2015 vor. Er 
besteht aus den Teilen: Prüfung 
des Jahresabschlusses 2015 und 
Tätigkeitsbericht des Rechnungs-
prüfungsamtes.

„Die Verantwortung für die 
städtische Finanzwirtschaft liegt 
nicht ausschließlich beim Bei-
geordneten für Finanzen und 
zusätzlich seit Kurzem bei der 
Fachbediensteten für das Finanz-
wesen, sondern sie liegt bei allen 
Beigeordneten. Sie alle verfügen 
über hohe Budgets. Am Tisch 
des Oberbürgermeisters habe ich 
die Beigeordneten gebeten, Ihre 
Ämter und Einrichtungen zu be-
auftragen und auch entsprechend 
zu überwachen, die von uns nie-
dergeschriebenen Feststellungen 
zu berücksichtigen und unsere 
Forderungen umzusetzen. Eine 
transparente und effektive städ-
tische Finanzwirtschaft ist unser 
gemeinsames Ziel“, sagte Herbert 
Gehring.

■■ Schwerpunkte der Prüfung 
des Jahresabschlusses 2015
Das Bilanzvermögen hat sich um 
173 Millionen auf 4,5 Milliarden 
Euro erhöht. Das Anlagevermögen 
hat sich um 199,7 Millionen Euro 
auf 3,9 Milliarden Euro erhöht. Die 
Eigenkapitalquote ist im Berichts-
zeitraum von 68,4 Prozent auf 68,6 
Prozent gestiegen. Die Liquidität 
betrug zum 31. Dezember 2015 
457,9 Millionen Euro. Die investiven 
Budgetreste sind im Berichtszeit-
raum um etwa 13 Millionen Euro 
auf 238,5 Millionen Euro gestiegen. 

■■ Endabrechnung fertiggestell-
ter Baumaßnahmen
Zum 31. Dezember 2015 betrugen 
die „Anlagen im Bau“ rund 308 
Millionen Euro. Die Prüfung ergab, 
dass in diesem Betrag wertmäßig 
Baumaßnahmen in Höhe von min-
destens 70 Millionen Euro enthalten 
sind, die bereits fertiggestellt sind, 
aber nicht aktiviert wurden. Die 
fertigen Sachanlagen der Stadt sind 
deshalb zu niedrig dargestellt. In 
der Ergebnisrechnung fehlen damit 
die entsprechend notwendigen 
Abschreibungen.

Das Vorsorgevermögen wur-
de, nicht wie gesetzlich vorge-
schrieben, im Jahr 2015 aufgelöst, 
sondern soll erst 2016 aufgelöst 
werden. 

■■ Umsetzung von Forderungen 
aus der örtlichen Prüfung der 
Eröffnungsbilanz – EÖB
Am 29. August 2016 bestätigte die 
Landesdirektion den Abschluss der 
überörtlichen Prüfung der EÖB. 
Unabhängig davon sind sowohl 
aus der örtlichen als auch aus 
der überörtlichen Prüfung noch 
Feststellungen offen, die Berich-
tigungen der EÖB erfordern. „Ich 
weise mit Nachdruck daraufhin, 
dass die Mängel, die im Rahmen 
der örtlichen Prüfung von uns 
festgestellt wurden, unter We-
sentlichkeitsaspekten spätestens 
mit dem Jahresabschluss 2017 zu 
bereinigen sind“, erläutert Herbert 
Gehring. 

■■ Flächendeckendes Internes 
Kontrollsystem – IKS und Pro-
zessmanagement 
Neben dem stadtweit gering aus-
geprägten Problembewusstsein 
wird bemängelt, dass es immer 
noch keine zentrale Stelle gibt, die 
diese Thematik koordiniert und 
einheitliche Vorgaben macht. Dazu 
sagte der Amtsleiter: „Die Stadt 
vergibt sich damit eine Chance, 
das Verwaltungshandeln weiter 
zu optimieren“.

■■ Investive Budgetreste (s. Abb.)
„Es wird deutlich, dass es der Ver-
waltung nicht gelingt, die vom 
Stadtrat beschlossenen Maßnah-
men zeitnah umzusetzen. Von 
unserer Seite wurden schon mehr-
fach Vorschläge zur Verbesserung 

dieser Situation gemacht. Die hohen 
investiven Budgetüberschüsse sind 
der Hauptgrund für den permanent 
hohen Bestand an liquiden Mitteln, 
der zum 31. Dezember 2015 457,8 
Millionen Euro betrug“, stellte 
Herbert Gehring fest.

„Es müssen dringend Maßnah-
men ergriffen werden, die beste-
henden Reste abzubauen und mög-
lichst keine neuen Reste entstehen 
zu lassen, um die Beschlüsse des 
Stadtrates zeitnah umsetzen zu 
können und um zu verhindern, 
dass der Landeshauptstadt durch 
die andauernde Überliquidität 
inflationsbedingte Verluste oder 
unnötige Kosten durch mögliche 
Verwahrentgelte der Banken ent-
stehen“, fordert der Amtsleiter.

■■ Fünf Jahre „Neues kommu-
nales Finanzwesen“ nach doppi-

schen Grundsätzen
Mit dem Jahresabschluss 2015 hat 
die Landeshauptstadt Dresden das 
fünfte Jahre im „Neuen kommuna-
len Finanzwesen“ abgeschlossen. 
Aus Sicht des RPA ist aber weder der 
Stadtrat noch die Stadtverwaltung 
durchgängig in der „kommunalen 
Doppik“ angekommen. In den 
vorgeschriebenen und auch vor-
handenen Rechnungswerken wird 
zwar das neue Finanzwesen abge-
bildet, gedacht und gehandelt wird 
allerdings oft immer noch nach 
kameralen Grundsätzen. Es sollte 
überlegt werden, ob zur Entlastung 
der Ämter und Dienststellen die 
Buchführung zumindest teilweise 
zentralisiert werden könnte. Die 
„neue“ Finanzsoftware ist nach 
fünf Jahren (dieser Zustand hält 
derzeit noch an) immer noch nicht 
zertifiziert. 

S T A d T p r ü f u n g
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VWA - Kugelhaus  Wiener Platz 10 

Rechnungsprüfer legen Jahresabschluss für 2015 vor
Bilanzvermögen erhöht – Investive Budgetreste sinken nur leicht

Entwicklung der investiven Budgetauszahlungsreste. Die in der Grafik dargestellten Auszahlungsreste beziehen sich auf die ursprüng-
lichen Planansätze, die außer in 2014, deutlich unter den Überträgen lagen. Die Darstellung zur Entwicklung der Budgetauszahlungsreste 
lässt einen jährlichen Wechsel von Erhöhung und Reduzierung der Budgetauszahlungsreste erkennen. Von 2015 zu 2016 wurde der 
Betrag um 2,7 Millionen Euro reduziert.       Quelle: Landeshauptstadt Dresden
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Gemeinsam mit dem Ersten Bürger-
meister Detlef Sittel und der Gleich-
stellungsbeauftragten der Stadt, Dr. 
Alexandra-Kathrin Stanislaw-Keme-
nah, weihte der Landesfrauenrat 
Sachsen e. V. am 14. März 2017 auf 
dem Gelände des Studentenwerkes 
Dresden an der Ecke Marie-Stritt-
Straße/Bertolt-Brecht-Allee eine 
Stele zum Gedenken an Marie Stritt 
(1855–1928) ein. 

Marie Stritt war eine Politikerin 
und Frauenrechtlerin in Dresden. 
Sie gründete 1894 den Dresdner 
Rechtsschutzverein für Frauen mit 
Sitz auf der Vitzthumstraße 7. Die-
ser machte sich für die rechtliche 
Gleichstellung der Frau in Ehe und 
Beruf stark. 

Als Vorsitzende des Bund Deut-
scher Frauenvereine (BDF) im Jahr 
1899 setzte sie sich gegen die Strafe 

für Schwangerschaftsabbruch 
ein. Als eine der ersten Dresdner 
Stadträtinnen kämpfte sie nicht 
nur für das Wahlrecht der Frauen, 
sondern brachte sich von 1919 
bis 1922 auch für die Deutsche 
Demokratische Partei aktiv in die 
Kommunalpolitik ein. 

Außerdem trat sie regelmäßig 
als Theaterschauspielerin auf. Seit 
2016 gibt es zu Ehren von Marie 
Stritt bereits einen Straßennamen 
in Dresden. 

Sachsen ist reich an bewe-
gender Frauengeschichte. Um 
dies hervorzuheben, würdigt der 
Landesfrauenrat Sachsen e. V. mit 
dem Projekt „Frauenorte Sachsen“ 
Frauenpersönlichkeiten, die Sach-
sen auf allen gesellschaftlichen 
Ebenen geprägt haben. 

Bisher gibt es in Sachsen bereits 

drei Stelen. Neben Marie Stritt 
sollen noch weitere Gedenktafeln 
in Dresden folgen. 

Die Landeshauptstadt sieht in 
der Errichtung der Stelen aus-
schließliches Positives. Die Erin-
nerung an berühmte oder weniger 
berühmte Frauen in Form von Ge-
denktafeln kann als Vorbildrolle 
für Frauen sowie als eine Bildungs-
reise für kommende Generationen 
betrachtet werden.

www.frauenorte-
sachsen.de

B I l d u n g

Am Donnerstag, 27. April 2017, 
finden der 15. Girls´ Day und der 13. 
Boys´ Day in der Landeshauptstadt 
Dresden statt. Die Anmeldung ist 
ab sofort möglich. Informationen 
und Verlinkungen zu den teil-
nehmenden Einrichtungen und 
Unternehmen stehen online bereit.

Der geschlechtersensible Be-
rufsorientierungstag richtet sich 
an Jungen und Mädchen der Klas-
sen fünf bis zehn. Wie in den ver-
gangenen Jahren wurden Dresdner 
Unternehmen und Einrichtungen 
mit Berufsfeldern angefragt, in de-
nen der männliche bzw. weibliche 
Anteil unter 40 Prozent liegt.

Für die Mädchen liegen bereits 
über 60 Angebote mit mehr als 720 
Plätzen von Dresdner Institutionen 
vor, darunter unter anderem die 
A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. 
KG, die Berufsfeuerwehr Dresden, 
die DREWAG Stadtwerke Dresden 
GmbH, die Saxonia Systems AG 
sowie weitere Angebote aus dem 
technischen/handwerklichen und 
politischen Bereich. 

Jungen haben die Chance, bei 
bisher 67 Angeboten mit knapp 300 
Plätzen die Arbeit kennenzulernen, 
darunter sind die Fachhochschule 
Dresden, das Kinder- und Jugend-
haus T3, eine Praxis für Podologie, 
das städtisches Jugendamt sowie 
Kindertagesstätten, Senioren- und 
Pflegeheime aus ganz Dresden. 

Unternehmen, welche sich am 
Girls´ Day und Boys´ Day beteili-
gen wollen, können sich weiterhin 
selbstständig auf der Internetseite 
eintragen oder über das Büro der 
Gleichstellungsbeauftragten an-
melden. 

www.dresden.de/
girls-boys-day

In Erinnerung an Marie Stritt 
Stele als Denkmal für eine Politikerin und Frauenrechtlerin 

Anmeldungen zum 
Girls´Day und Boys´Day

Eingeweiht. Der Erste Bürgermeister Detlef 
Sittel, Susanne Köhler, Vorsitzende des 
Landesfrauenrates Sachsen e. V. sowie Dr. 
Alexandra-Kathrin Stanislaw-Kemenah (von 
links) bei der Einweihung der Stele. 
 Foto: Andrea Pankau

Am Sonnabend, 8. April, findet 
an der Fachschule für Technik des 
BSZ für Elektrotechnik Dresden, 
Strehlener Platz 2, offener Unter-
richt statt. 

Die an diesem Tag unterrich-
tenden Lehrkräfte laden alle ein, 
sich selbst ein Bild vom Unterricht 
an einer Fachschule zu machen. 
Die Unterrichtszeiten und -fächer 
stehen im Internet unter www.

bszet.de bereit. Zusätzlich stehen 
Ansprechpartner für alle Fragen 
und Probleme zur Fachschulaus-
bildung zur Verfügung.

Die Fachschule bietet die Aus-
bildung zum Staatlich geprüften 
Techniker in den Fachrichtungen 
Elektrotechnik, Informatik, Ma-
schinentechnik und Mechatronik 
an. Für alle vier kann zwischen der 
zweijährigen Vollzeit- und der be-

rufsbegleitenden vierjährigen Teil-
zeitform gewählt werden. Für die 
Fachrichtungen Elektrotechnik, 
Maschinentechnik und Mechat-
ronik können an der Fachschule 
Bildungsgutscheine der Agentur 
für Arbeit eingelöst werden. Das 
gilt auch für Umschulungen an 
der Berufsschule.

www.bszet.de

Bewerbertag und offener Unterricht 
Fachschule im Beruflichen Schulzentrum für Elektrotechnik lädt herzlich ein
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Die bei Spaziergängern und Hun-
dehaltern beliebte Halde Coschütz/
Gittersee (Stuttgarter/Cunnersdorfer 
Straße) findet auch bei der Feldler-
che Zuspruch, die in den Offenland- 
und Wiesenbereichen in größerer 
Zahl brütet. Das Umweltamt bittet 
deshalb darum, vom 1. März bis 15. 
August auf den Wegen zu bleiben 
und Hunde anzuleinen, um die 
Jungenaufzucht der Bodenbrüter 
nicht zu stören. 

Die einst sehr häufige Feldler-
che ist infolge intensiver Landwirt-
schaft mittlerweile gefährdet und 
im Bestand stark rückläufig. 

Im Rahmen der Aktionswoche 
zum Dresdner Frühjahrsputz 
brachten die Mitarbeiter des Pull-
man Dresden Newa gemeinsam 
mit ihrem General Manager Daniel 
Schlomann am 3. April das Umfeld 
ihres Hotels an der Prager Straße 
auf Vordermann. 

Unterstützung erhielten sie 
auch in diesem Jahr wieder von 
Detlef Thiel, dem Leiter des Amtes 
für Stadtgrün und Abfallwirt-
schaft, und den Gärtnern des Re-
giebetriebes Zentrale Technische 

Dienste.
„Bei dem Großeinsatz säuber-

ten wir gemeinsam das gesamte 
Hotelumfeld. Eine Frühjahrskur 
erhielten Fußwege, Schnittge-
rinne und die Wiesen am Hotel 
– Aufkleber und Schmierereien 
an Straßenlampen, Wänden und 
Fahnenmasten wurden entfernt. 
Auch die fünf Blumenkübel hin-
ter dem Hotel bekamen bei dieser 
Gelegenheit von den Gärtnern 
der Stadt farbenfrohe Frühlings-
blüher. 

Etwa Mitte Mai stellt unser 
Amt dann auch wieder die Kü-
bel mit den Schmucklilien auf. 
Sie sind ein zusätzlicher bunter 
Farbtupfer vor dem Hotel“, erläu-
terte Detlef Thiel die anstehenden 
Arbeiten.

Die Mitarbeiter des Hotels 
verbindet die Idee, die Stadt in 
ihrem Bemühen um Ordnung 
und Sauberkeit zu unterstützen 
und auch durch Blumen und ge-
pflegtes Grün zu einer höheren 
Lebensqualität beizutragen.

u m W E l T

Bei gesundheitlichen Problemen hilft Ihnen gern
Ihr Dresdner

Heil- und Chiropraktiker
Prof. E.h. Iwailo Schmidt BGU

Telefon (0351) 4 71 75 68, Dora-Stock-Straße 1, 01217 Dresden
www.naturheilpraxis-i-schmidt.de

Sprechzeiten: Mo. bis Mi. 8 – 13 Uhr und 15 – 19 Uhr
sowie täglich nach Vereinbarung

Das aufgrund der Gef lügelpest 
bestehende Beobachtungsgebiet im 
gesamten Stadtgebiet Dresden gilt 
seit Sonnabend, 1. April 2017, als 
aufgehoben. Da es keine weiteren 
infizierten Tiere im Stadtgebiet 
Dresden mehr gab, ist es nunmehr 
möglich, alle Einschränkungen 
nach Ablauf der gesetzlichen Frist 
aufzuheben. 

Die Landesdirektion Sachsen 
hatte am 20. März 2017 die lan-
desweite allgemeine Stallpflicht 
für Geflügel und gehaltene Vögel 
anderer Arten aufgehoben. Dies 
bedeutet, dass nun auch in Dres-
den Geflügel wieder ins Freie darf. 

Auch Hunde und Katzen unter-
liegen keinen Beschränkungen im 
Zusammenhang mit der Geflügel-
pest mehr. Ebenfalls aufgehoben 
wird die Allgemeinverfügung zum 
Verbot von Geflügelausstellungen 
vom 21. November 2016. Die in 
der „Verordnung über Schutz-

maßregeln in kleinen Geflügel-
haltungen“ festgelegten hohen 
Biosicherheitsmaßnahmen sind 
allerdings weiterhin einzuhalten. 
Ein entsprechendes Merkblatt, die 
Tierseuchenrechtliche Allgemein-

verfügung zur Aufhebung des Be-
obachtungsgebietes sowie weitere 
Informationen stehen im Internet. 

www.dresden.de/
gefluegelpest

Bürgermeisterin Eva Jähnigen, 
Beigeordnete für Umwelt und Kom-
munalwirtschaft; André Barth, 
Ortsamtsleiter Dresden Neustadt 
und Dagmar Kuklinski, vom Amt 
für Stadtgrün und Abfallwirt-
schaft stellten am 5. April 2017 ein 
neues Projekt für die Sauberkeit in 
der Dresdner Neustadt vor.

Ab sofort testet die Landes-
hauptstadt Dresden in der Äu-
ßeren Neustadt den Einsatz von 
Pfandringen an zehn Papierkör-
ben am Bischofsplatz, dem Alaun-
park, der Alaunstraße und der 
Görlitzer Straße. Pfandringe sind 

extra am Papierkorb angebrachte, 
sichere Abstellmöglichkeiten. 
Passanten sollen hier ihre leeren 
Pfandf laschen hineinstellen. 
Platz ist für vier bis zehn Fla-
schen. Flaschensammler können 
sie so einfach einsammeln und 
müssen nicht in den Papierkörben 
nach Leergut suchen. Außerdem 
wird die Gefahr von herumliegen-
den Glasscherben minimiert und 
Pfandflaschen gelangen zurück in 
den Handel beziehungsweise den 
Recyclingkreislauf.

Das Modellprojekt, das durch 
einen Stadtratsbeschluss im Sep-

tember 2016 zustande kam, läuft 
sechs Monate. Anschließend wird 
analysiert, ob ein weiterer Ein-
satz von Pfandringen in Dresden 
sinnvoll ist. Bei der Bewertung 
spielen die Kosten für die An-
schaffung, die Reparaturen und 
die Reinigung, die Nutzung, die 
Auswirkung auf die Stadtsauber-
keit, das Auftreten von Fehlbenut-
zungen und der Einfluss auf die 
turnusmäßige Papierkorbleerung 
eine Rolle. Die Ausrüstung eines 
Papierkorbes mit Pfandringen 
kostet je nach Ausstattung etwa 
135 bis 195 Euro. 

Beobachtungsgebiet wird aufgehoben
Informationen zum derzeitigen Stand zur Geflügelpest in Dresden

Sauber ist schöner! 
Mitarbeiter des Pullman Dresden Newa beim Frühjahrsputz mit Amtsvertretern

Die Fluggesellschaft Germania 
hat die neue Flugverbindung 
Dresden–Faro aufgenommen. 
Eine Boeing 737 startete vor kur-
zem in das Zentrum der portu-
giesischen Ferienregion Algarve 
am Atlantik. Der Erstflug wurde 
mit der traditionellen Dusche der 
Flughafenfeuerwehr feierlich ver-
abschiedet. Mit dem neuen Flugziel 
Faro kommt Germania einem 
vielfach geäußerten Wunsch von 
Reisebüros und Urlaubern nach. 
Die Airline fliegt in der bis Ende 
Oktober laufenden Sommersaison 
zweimal wöchentlich nach Faro: 
donnerstags um 14.50 Uhr und 
sonntags um 6.35 Uhr. 

Germania bietet im Sommer 
bis zu 33 wöchentliche Starts zu 
Urlaubszielen in Spanien, Portugal, 
Griechenland, Ägypten, der Türkei 
sowie auf Zypern und Island. Dar-
unter befinden sich mit Dalaman 
und Reykjavik zwei weitere neue 
Ziele. Am häufigsten fliegt Ger-
mania nach Palma de Mallorca. 
Mittwochs gibt es einen Direktflug 
nach Paphos, die Europäische Kul-
turhauptstadt 2017.

Mit Germania an die  
portugiesische Küste

Pfandflaschen nicht in den Papierkorb
Testphase mit Pfandringen an Papierkörben in der Dresdner Neustadt

Schutz für die Feldlerche 
an der Halde Coschütz

Gut informiert?

dresden.de/amtsblatt



9
14|2017
Donnerstag, 6. April

Dresdner Amtsblatt www.dresden.de/amtsblatt

T I E r I S C H E S

Nicht nur unter Terrarianern 
zählen sie zu den Raritäten – Chi-
nesische Krokodilschwanzechsen 
gehören zu den seltensten Repti-
lienarten überhaupt. 

In ihrem natürlichen Ver-
breitungsgebiet, den feuchten 
immergrünen Wäldern Südost-
asiens sind in der chinesischen 
Region Guangxi gerade noch 600 
Exemplare bekannt. Eine weitere 
Population existiert in Vietnam, 
jedoch ist deren Größe unbekannt. 
In weltweiten und europäischen 
Schutzabkommen wurde der Ge-
fährdungsgrad der Echse aktuell 
hochgestuft, was verdeutlicht, wie 
stark die Echse in ihrem natürli-

chen Lebensraum bedroht ist. Um-
so erfreulicher ist, dass aktuell im 
Zoo Dresden 14 Echsen erfolgreich 
nachgezüchtet werden konnten. 

Die beiden Dresdner Krokodils-
chwanzechsen-Weibchen brach-
ten am 4. und 5. März jeweils 
sieben Jungtiere zur Welt, die 
direkt nach der Geburt aus dem 
Terrarium entnommen und seit-
dem in separaten Boxen versorgt 
werden. Bis auf den Namen, den 
die Tiere aufgrund ihres an Pan-
zerechsen erinnernden geschupp-
ten Schwanzes erhielten, haben 
die Echsen aber nichts mit einem 
Krokodil gemein.

Foto: Zoo Dresden

Außergewöhnlicher Nachwuchs im Zoo Dresden 
Chinesische Krokodilschwanzechsen erblicken Licht der Welt

Dem Veterinär- und Lebensmit-
telüberwachungsamt der Lan-
deshauptstadt Dresden liegen die 
Ergebnisse der Proben vor, die 
gemäß der „Allgemeinverfügung 
gefährdeter Bezirk Landeshaupt-
stadt Dresden vom 4. Januar 2017“ 
bei den Bienenvölkern der Dresdner 
Imker entnommen wurden. Von 
430 bekannten Imkern im Stadt-
gebiet gaben 338 Proben bei der 
Landesuntersuchungsanstalt ab. 
92 Imker gaben keine Probe ab. 
Diese müssen mit einem Ordnung-
widrigkeitsverfahren rechnen, 
wenn sie bis Freitag, 7. April 2017, 
keinen Nachweis der Probenabgabe 
erbringen. Die Allgemeinverfügung 
kann nur dann ihre Wirkung ent-
falten, wenn keine unentdeckten 
Fälle von Amerikanischer Faulbrut 
übrig bleiben. 

Unter den abgegebenen Proben 
sind 13 positive Untersuchungs-
ergebnisse. Für diese ist nun eine 

amtliche Einzelvolk-Beprobung 
und eine klinische Untersuchung 
notwendig. Es ist damit zu rech-
nen, dass weitere Sperrbezirke hin-
zukommen. Viele Imker könnten 
dann nicht wie gewohnt wandern 
oder Bienenvölker verkaufen oder 
zukaufen. „Wir danken allen 
Imkern für ihre Mühe, die ihre 
Proben fristgerecht und in gu-
ter Qualität zur Landesuntersu-
chungsanstalt gebracht haben“, 
sagte Kerstin Normann, Leiterin 
des Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamtes. 

Das Amt erinnert außerdem 
daran, dass die Frist zur Me-
dikamentenbestellung für die 
Herbstbehandlung der Varroose 
am Sonnabend, 15. April 2017, 
abläuft. Später abgegebene Be-
stellungen können nicht mehr 
berücksichtigt werden. Gemäß der 
Leistungssatzung der Sächsischen 
Tierseuchenkasse (TSK) werden 

2016 für die Varroosebehandlung 
als Beihilfe bereitgestellt:

■■ Ameisensäure (60% ad us. vet.), 
ein Liter je zwei bei der Tierseu-
chenkasse gemeldeten Völker oder 

■■ Oxalsäuredihydrat (3,5 % (M/V)
ad us. vet.), 0,5 Liter je zehn bei 
der Tierseuchenkasse gemeldeten 
Völker oder 

■■ zwei Schalen Apiguard (S+B 
metVET) je bei der Tierseuchenkasse 
gemeldetem Volk 

Bei der Bestellung ist zu be-
achten, dass Imker mit weniger 
als zehn Völkern keine Packung 
Oxalsäuredihydrat erhalten kön-
nen, weil die Packungsgröße 0,5 
Liter beträgt.

Bienenhalter, deren Standorte 
sich in Dresden befinden, können 
die Medikamentenbestellung 
unter Angabe ihrer Registrier-

nummer bis Sonnabend, 15. April 
2017, telefonisch, schriftlich, 
oder per E-Mail einreichen: Lan-
deshauptstadt Dresden, Veteri-
när- und Lebensmittelüberwa-
chungsamt, Postfach 12 00 20, 
01001 Dresden, Telefon (03 51)  
4 08 05 25, E-Mail: veterinaeramt@ 
dresden.de. Die Bestellung der 
Medikamente bezieht sich direkt 
auf die einzelnen Standorte und 
deren Völker. Mehrere Standorte 
eines einzelnen Imkers sind so-
mit detailliert bei der Bestellung 
mit der aktuellen Völkeranzahl 
anzugeben. Voraussetzung für 
die Medikamentenbestellung ist 
die aktuelle Meldung des Bienen-
bestandes bei der Sächsischen 
Tierseuchenkasse. Bestellungen 
werden nur bearbeitet, wenn die 
Angaben vollständig sind und mit 
der Tierseuchenkasse abgeglichen 
werden können.

Amerikanische Faulbrut der Bienen in Dresden 
Medikamentenbestellung zur Bekämpfung der Varroose noch bis 15. April möglich

Bienen.  Foto: Jag_cz-Fotolia
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Ab 1. September 2017 sollen in der 
Dresdner Kindertagesbetreuung 
neue Elternbeiträge gelten. Eine 
entsprechende Beschlussvorlage 
übergab die Stadtverwaltung an 
die Gremien des Stadtrates. Der 
Vorschlag sieht eine moderate 
Erhöhung der Elternbeiträge um 
durchschnittlich rund 2,5 Prozent 
vor. Um diesen Anteil waren im 
Durchschnitt auch die Personal- 
und Sachkosten (= Betriebskosten) 
für die Dresdner Kitas und Horte 
im Jahr 2015 gestiegen. Diese waren 
Grundlage für die Kalkulation der 
neuen Beiträge. Die ungekürzten 
Elternbeiträge, die zum 1. Septem-
ber in Kraft treten, stehen in der 
Tabelle auf dieser Seite.

■■ Mehreinnahmen von rund 
zwei Millionen Euro
Durch die Anpassung der Eltern-
beiträge an die Entwicklung der 
Personal- und Sachkosten rechnet 
die Landeshauptstadt Dresden mit 
Mehreinnahmen von insgesamt 
rund 2,03 Millionen Euro in den 
Jahren 2017 und 2018. Davon ent-
fallen rund 591 000 Euro auf das 
Jahr 2017 und 1 443 000 Euro auf 
das Jahr 2018. Die Beträge plante 
der Stadtrat bereits bei der Aufstel-
lung des Doppelhaushaltes ein. Sie 
stehen damit nicht für zusätzliche 
Aufwendungen zur Verfügung.

■■ Drittes Zählkind von 100 auf 
80 Prozent
Zusätzliche Einnahmen erwartet 
die Verwaltung durch eine Redu-
zierung der Absenkung für das 
dritte Zählkind von 100 auf 80 
Prozent. Als sogenannte Zählkin-
der sind jene Kinder in der Familie 
anzusehen, die ebenfalls eine 
Kindertageseinrichtung besuchen 
oder in der Kindertagespflege be-
treut werden. Waren bisher zwei 
Kinder in einer Kita oder Hort 
angemeldet, wurden alle weiteren 
Kinder einschließlich des dritten 
Zählkindes in den Einrichtungen 
oder der Tagespflege beitragsfrei 
betreut. Ab 1. September 2017 soll 
für das dritte Zählkind zumindest 
ein verminderter Elternbeitrag in 

Höhe von 20 Prozent des Regel-
beitrages erhoben werden. Die 
Änderung dürfte nach internen 
Hochrechnungen des Amtes für 
Kindertagesbetreuung rund 1 500 
Kinder in Dresden betreffen. Für 
rund 500 dieser Kinder greifen al-
lerdings die Regelungen zum Erlass 
von Elternbeiträgen aus sozialen 
Gründen. Das vierte und alle wei-
teren Zählkinder sollen weiterhin 
von Elternbeiträgen befreit sein.

■■ Entscheidung durch Stadtrat 
noch vor Sommerpause
Die Stadt Dresden erwartet durch 
die Neuerung Mehreinnahmen 
von rund 400 000 Euro für die 
Jahre 2017/18. Diese sollen zur 
Deckung der erwarteten Mehr-
aufwendungen für die Erstattung 
von Elternbeiträgen und als Auf-
wendungsersatz für die Ersatzbe-
treuung von Kindern verwendet 
werden, wenn Kitas und Horte 
wegen Arbeitskampfmaßnahmen 
schließen. Der Stadtrat hatte die 
Verwaltung im vergangenen Jahr 
damit beauftragt, einen Vorschlag 
zur Änderung der Elternbeitragssat-
zung im Streikfall vorzulegen. Ein 
entsprechender Satzungsentwurf 
(Beschlussvorlage Nr. V1565/17) 
wurde ebenfalls am 3. April in die 
Gremien des Stadtrates eingebracht. 
Die Verwaltung rechnet mit einer 
Entscheidung des Stadtrates noch 
vor der Sommerpause.

„Mit dem Vorschlag haben wir 
es uns nicht leicht gemacht. Einer-
seits hat das Verwaltungsgericht 
erst kürzlich die Rechtmäßigkeit 
der bisherigen Regelung ausdrück-
lich bestätigt. Andererseits sind 
die Möglichkeiten des städtischen 
Haushaltes beschränkt. Bei be-
grenzten Mitteln können wir keine 
zusätzlichen Geschenke verteilen“, 
erläutert der für die Verwaltungs-
vorlagen verantwortliche Bürger-
meister für Bildung und Jugend, 
Hartmut Vorjohann, die Rahmen-
bedingungen, unter denen die 
Vorlagen entstanden sind. Sollte 
sich der Stadtrat dem Vorschlag der 
Verwaltung anschließen, können 

Eltern gezahlte Elternbeiträge 
zukünftig immer dann zurückver-
langen, wenn städtische Kitas und 
Horte vorübergehend geschlossen 
werden müssen und den Eltern 
kein alternatives kommunales 
Betreuungsangebot unterbreitet 
werden kann. Dabei ist es gleich, 
ob die Schließung durch einen 
Arbeitskampf, eine Havarie oder 
ein Unwetter verursacht worden 
ist. Für jeden Tag, an dem keine 
Betreuung angeboten werden 
konnte, vermindert sich der El-
ternbeitrag um 1/20 des monatlich 
zu entrichtenden Elternbeitrages. 
Zusätzlich haben Eltern die Mög-
lichkeit, ihre Mehraufwendung 
für eine selbst organisierte Betreu-
ung mit einem Pauschalbetrag von 
zehn Euro pro Tag, maximal 200 
Euro pro Kalenderjahr, gegenüber 
der Landeshauptstadt Dresden 
geltend zu machen.

■■ Keine Rückzahlung für Streik-
tage
Laut Urteil des Verwaltungsgerich-
tes Dresden vom 7. Dezember 2016 
(Az. 1 K 1768/15) führen Streiktage 
in Kindertagesstätten oder Horten 
in Dresden grundsätzlich zu keiner 
Rückzahlung von Elternbeiträgen. 
Mit der beabsichtigten Satzungsän-
derung werden Eltern damit neue, 
über das gesetzliche Maß hinaus-
gehende, Erstattungsansprüche 
gegenüber der Landeshauptstadt 
Dresden eingeräumt. Auf die Stadt 
kommen im Streikfall bisher nicht 
geplante Aufwendungen in der 
Größenordnung von rund 417 000 
Euro zu. 

Erstmals ist im Jahr 2018 mit 
der nächsten tarifvertraglichen 
Auseinandersetzung zu rechnen. 
Um die Mittel nicht in den Budgets 
der kommunalen Kitas und Horten 
streichen zu müssen, hat sich die 
Verwaltung darauf verständigt, 
die in Dresden im Jahr 2006 ein-
geführte hundertprozentige Ab-
senkung des Elternbeitrages für 
das dritte Zählkind abzuändern. 
„Der Stadtrat kann jedoch gern 
eine alternative Finanzierung 

vorschlagen. Wichtig ist, dass die 
erwarteten finanziellen Mehrauf-
wendungen der Satzungsänderung 
gedeckt werden“, erklärt Bürger-
meister Hartmut Vorjohann. 

■■ Änderungen bedeuten klei-
nen Einschnitt
Für alle Absenkungen und Erlasse 
von Elternbeiträgen in den Dresd-
ner Kindertageseinrichtungen und 
der Kindertagespflege wendete die 
Landeshauptstadt Dresden im Jahr 
2016 rund 24,5 Millionen Euro auf. 
„Die vorgeschlagene Änderung be-
deutet lediglich einen kleinen, mit 
Augenmaß gefassten, Einschnitt. 
Ich kann sie im Gesamtzusam-
menhang gesehen gut vertreten“, 
sagt der Fachbürgermeister weiter. 
Darüber hinaus entspricht die 
Reduzierung des Absenkungsbe-
trages für das dritte Zählkind auf 
80 Prozent auch der Empfehlung 
der Kommunalen Spitzenverbände. 

www.dresden.de/kita

Neue Elternbeiträge für Kitas und Horte zum 1. September 2017
Verwaltung übergibt entsprechende Beschlussvorlagen an Gremien

Verwaltungsvorschlag Elternbeiträge
 

Elternbeitrag
seit 1. September 2016

Neuer Elternbeitrag
ab 1. September 2017

Veränderung

Krippe und Kindertagespflege 203,93 Euro (9 h) 212,81 Euro (9 h) + 4,35 Prozent

Kindergarten 140,79 Euro (9 h) 146,02 Euro (9 h) + 3,71 Prozent

Hort   82,24 Euro (6 h)   84,54 Euro (6 h) + 2,80 Prozent

Hort an Förderschulen 108,02 Euro (6 h) 107,16 Euro (6 h) - 0,80 Prozent
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Der Titel Dresdens als Geburten-
hauptstadt Deutschlands spiegelt 
sich auch in der Struktur des 
Gesundheitsamtes wieder. Dessen 
Schwangerenberatungsstelle hat 
selbst Zuwachs bekommen. Es gibt 
zusätzlich zur Schwangerenbera-
tungsstelle in Löbtau, Braunsdorfer 
Straße 13 ein Beratungsangebot im 
Stadtteil Trachau, Industriestraße 
35. In beiden Beratungsstellen 
beraten und begleiten die Mitar-
beiterinnen Schwangere und ihre 
Familien in allen Fragen rund um 
die Schwangerschaft und das El-
ternwerden. Die Beratungsstellen 
bieten Hilfe für Schwangere in Not, 
beraten im Schwangerschaftskon-
flikt mit Beratungsschein (§ 219 
StGB) und zur vertraulichen Ge-
burt. Sie informieren zum Thema 
Verhütung und Familienplanung 
und begleiten werdende Mütter 
und Paare vor, während und nach 
der Pränataldiagnostik. Sie ver-
mitteln zu geeigneten Fachstellen 
und Einrichtungen. Außerdem 
unterstützen sie Schwangere und 
Familien in finanziellen Notlagen. 
Ein Antrag auf eine Unterstützung 
der Bundestiftung „Hilfe für Fami-
lien, Mutter und Kind“ kann in den 
Beratungsstellen bis zur Geburt 
gestellt werden. Alle Beratungen 
sind kostenlos, unterliegen der 
Schweigepflicht und können ano-
nym stattfinden.

■■ Braunsdorfer Straße 13, Hinter-
haus, 2. Etage
Telefon (0351) 488 53 84 und (0351) 
488 53 85

■■ Industriestraße 35, 1. Etage, 
Zimmer 201
Telefon (0351) 856 17 60

■■ Sprechzeiten
Montag: 8 bis 12 Uhr
Dienstag: 8 bis 12 Uhr und 14 bis 
18 Uhr
Mittwoch: keine Sprechzeit
Donnerstag: 8 bis 12 Uhr und 14 
bis 16 Uhr
Freitag: 8 bis 12 Uhr

www.dresden.de/
schwangerschaft

Schwangerenberatung 
nun auch in Trachau

Von Anfang Januar bis Ende März 
dieses Jahres zahlte Dresden nun 
schon zum 17. Mal eine Umzugsbei-
hilfe an Studenten. Die Beihilfe in 
Höhe von 150 Euro erhielten 4 085 
Personen. Die Stadt gab dafür 612 750  
Euro aus. Anspruchsberechtigt war, 
wer bereits im Vorjahr wegen des 
Studiums seinen Hauptwohnsitz 
von außerhalb nach Dresden ver-
legt hatte. 

Die Regelung gilt für Studenten 
von acht Dresdner Bildungsein-
richtungen, so von der Techni-
schen Universität Dresden, der 
Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Dresden, der Hoch-
schule für Musik „Carl Maria von 
Weber” Dresden, der Hochschule 
für Bildende Künste Dresden, 

der Palucca Hochschule für Tanz 
Dresden, der Hochschule für 
Kirchenmusik Dresden, der Evan-
gelischen Hochschule Dresden 
und der Berufsakademie Sachsen 
– Staatliche Studienakademie 
Dresden. Die Studenten bekom-
men die Umzugsbeihilfe für die 
Dauer ihres Studiums einmal. 
Insgesamt erhielten inzwischen 
mehr als 69 000 Studenten die 
finanzielle Unterstützung ihrer 
neuen Heimatstadt. Langfristig 
gesehen, meldeten sich dadurch 
mehr Studenten mit Hauptwohn-
sitz an. 
Entwicklung der Umzugsbeihilfe 

■■ Jahr/Kosten je Student/Anzahl
■■ 2001: 500 DM, 2 653 Studenten
■■ 2002: 250 Euro, 2 504 Studenten

■■ 2003: 250 Euro, 2 481 Studenten
■■ 2004: 250 Euro, 2 851 Studenten 
■■ 2005: 150 Euro, 2 715 Studenten 
■■ 2006: 150 Euro, 5 283 Studenten 
■■ 2007: 150 Euro, 4 795 Studenten 
■■ 2008: 150 Euro, 4 010 Studenten
■■ 2009: 150 Euro, 4 392 Studenten 
■■ 2010: 150 Euro, 4 567 Studenten 
■■ 2011: 150 Euro, 4 433 Studenten
■■ 2012: 150 Euro, 5 071 Studenten 
■■ 2013: 150 Euro, 5 106 Studenten
■■ 2014: 150 Euro, 4 898 Studenten 
■■ 2015: 150 Euro, 4 917 Studenten 
■■ 2016: 150 Euro, 4 408 Studenten 
■■ 2017: 150 Euro, 4 085 Studenten 
■■ gesamt: 69 169 Studenten

www.dresden.de/wegweiser   
Suchbegriff: Umzugsbeihilfe 
für Studenten 

Umzugsbeihilfe für 4 100 Dresden-Studenten 
Bilanz nach Ende des diesjährigen Auszahlungszeitraumes 

100 559 ist DIE Zahl der Eislauf-
Saison 2016/2017. So viele Besu-
cherinnen und Besucher kamen, 
um auf den den Eisf lächen im 
Sportpark Ostra ihre Runden wäh-
rend der öffentlichen Eislaufzeiten 
zu drehen. 

Bereits das dritte Mal seit Be-
stehen der EnergieVerbund Are-
na konnte die 100 000er-Marke 
erreicht werden. Im Vergleich 
zur Vorsaison 2015/16 gab es 
jedoch einen leichten Rückgang 
von knapp zwei Prozent. Diese 
Schwankungen begründen sich 
in den Witterungsverhältnissen 
der Saison, im Beginn und Ende 
der Eislaufsaison sowie in der Lage 
von Schulferien und Feiertage. 

Der besucherstärkste Eislauf-
tag war der 30. Dezember 2016 
mit 3 095 Besucherinnen und 
Besuchern. Das am stärksten fre-
quentierteste Eislaufwochenende 
war am 28./29. Januar 2017. Da 
strömten bei schönstem Winter-
wetter knapp 4 200 Kufenflitzer 
auf die Eisf lächen. Besonders 
erfreulich war die Entwicklung 
der Eis-Disco: An insgesamt 22 
Sonnabend-Abenden wurden 
mehr als 15 000 Gäste auf den 
eiskalten Partyfloors der Energie-
Verbund Arena begrüßt. Das ent-
spricht einem Besucherzuwachs 
von 18 Prozent im Vergleich zur 
Saison 2015/16. 

Allein sechs Eislauftermine 
mussten in der vergangenen 
Eislaufsaison aufgrund starken 
Sturms, teils mit Orkanböen, er-
satzlos abgesagt werden und bei 

nasskalten vier Grad Celsius mit 
Regen zog es am Abend des 30. 
November 2016 keinen einzigen 
Eisläufer auf das Außenoval. 

Die Eislaufsaison 2017/18 be-
ginnt offiziell am 21. Oktober 
2017. Zur Abkühlung in den 
Sommermonaten gibt es folgende 
Eislaufzeiten: Freitag, 23. Juni 
2017, von 19.30 bis 22.30 Uhr 
(Sommereis-Disco) sowie immer 

mittwochs in den Sommerferien, 
von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 
18 Uhr. 

www.dresden.de/eislaufen
Facebook: Eisarena Dresden
Telefon (03 51) 4 88 52 52

Positive Eislauf-Bilanz in der EVA
Über 100 000 Eisläuferinnen und Eisläufer besuchten die EnergieVerbund Arena

Eislaufen bei schönstem Wetter.  
Foto: Diana Kaule

Fragen?

dresden.de/wegweiser
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In einem kleinen wackeligen 
Flugzeug überquerte der Franzose  
Louis Blériot 1909 als Erster den 
Ärmelkanal. Kaum einer hätte 
das damals für möglich gehalten. 
Ein Nachbau dieses Flugzeuges 
hängt im Lichthof des Dresdner 
Verkehrsmuseums. Vielleicht ließ 
sich Joachim Breuninger, Vorsitzen-
der des Kulturhauptstadtvereins, 
davon inspirieren, als er am 3. April 
2017 mit einer ungewöhnlichen 
Idee überraschte und vorschlug, 
Dresden solle eine Partnerschaft 
mit Aleppo eingehen. 

Anlass war das Bürgerforum 
„Monument – was bleibt, was 
folgt?“. Da das leidenschaftlich dis-
kutierte Kunstwerk des deutsch-
syrischen Künstlers Manaf Hal-
bouni Dresden nun in Richtung 
Berlin verlässt, ging es um die 
Frage, was die Installation in 
Dresden hinterlässt. Die Skulptur 
sollte das Gedenken an das Lei-
den der Zivilbevölkerungen im 
2. Weltkrieg mit der Trauer um 
die heutigen Opfer von Krieg und 
Gewalt überall in der Welt, beson-
ders aber in Syrien, verbinden. Am 
historischen Ort der Zerstörung 
und des Wiederaufbaus sollte das 
Kunstwerk jedoch auch eine Bot-
schaft der Hoffnung senden: „So 
wie die Frauenkirche im Geist des 
Friedens und der Versöhnung als 
Völker verbindende Initiative wie-
der errichtet werden konnte, kann 
auch in Syrien und an anderen von 
Krieg gezeichneten Orten der Welt 
Neues entstehen: wenn einstige 
Gegner sich die Hände reichen und 
den Weg der Versöhnung gehen“, 
erklärte der Frauenkirchenpfarrer 
Sebastian Feydt.

Das Kunstwerk vor der Frau-
enkirche rief in der Region wie 
auch in den bundesweiten und 
internationalen Medien eine gro-
ße, positive Resonanz hervor. Die 
Bus-Skulptur wurde ein Ort des 
Austausches, der Menschen un-
terschiedlicher Herkunft und ver-
schiedener Generationen zusam-
menführte. Doch die Eröffnung 
wurde durch heftige Pöbeleien 
gestört.

Über 150 Dresdnerinnen und 
Dresdner folgten der gemeinsa-
men Einladung des Kunsthauses 
Dresden und des Kulturhauptstadt-
büros zur Diskussion. Im Podium 
saßen neben Oberbürgermeister 
Dirk Hilbert, Brita Hagi Hasan, 
ehemaliger Vorsitzender des ge-
wählten Rates von Ost-Aleppo und 
Zeuge der Situation in Aleppo, 

sowie Shermin Langhoff, Inten-
dantin des Maxim-Gorki-Theaters 
in Berlin. 

Oberbürgermeister Dirk Hilbert 
berichtete über die vielen kriti-
schen, aber auch zustimmenden 
Briefe und E-Mails, die er nach der 
Eröffnung des Kunstwerkes erhal-
ten hatte. Weniger als ein Viertel 
dieser Zuschriften erreichten ihn 
aus Dresden. In vielen Gesprächen 
habe er gemerkt, dass man trotz 
unterschiedlicher Meinungen in 
der Frage übereinstimme, von 
Dresden müsse ein Signal für 
Frieden und Verständigung aus-
gehen. Gespräche seien in dieser 
Stadt möglich. Man müsse nur 
aufeinander zugehen. 

„Respekt für Dresden!“ formu-
liert die Intendantin des Maxim-
Gorki-Theater Berlin. Sie kündigte 
an, die Installation in die Bun-
deshauptstadt zu bringen. Das 
„Monument“ wird aufgrund seiner 
herausragenden künstlerischen 
Aktualität im Rahmen des 3.Ber-
liner Herbstsalon, einer großen 
Kunstausstellung, gezeigt. Sher-
min Langhoff hob die zivilgesell-
schaftliche Courage, mit der sich 
die vielen Beteiligten und auch die 
Dresdner Bevölkerung für einen 
offenen Diskus und die Freiheit 

der Kunst eingesetzt haben, als 
vorbildlich hervor und bedank-
te sich dafür, dass Dresden ein 
solches kontroverses Kunstwerk 
mitten in der Stadt verwirklicht 
hatte. Man würde den Diskurs ger-
ne mit nach Berlin nehmen. Ziel 
sei es, Empathie für die Menschen 
in Syrien auszulösen und kritische 
Fragen nach Ursachen des Krieges 
in Syrien zu stellen. 

Der syrische Gast, Brita Hagi 
Hasan, berichtete eindrucksvoll 
von der Situation in Aleppo und 
warb mit deutlichen Worten da-
für, den Menschen in Syrien zu 
helfen. Sie seien von Flucht und 
Vertreibung bedroht, weil sie für 
ihre Freiheit einstehen würden. 
Dresden hätte mit dem Kunstwerk 
ein wichtiges Zeichen gesetzt und 
kritische Fragen zum Krieg in 
Syrien gestellt. 

In der anschließenden Fra-
gerunde regte das Publikum 
eine kontroverse Diskussion an. 
Wäre es nicht besser gewesen, 
das Geld für das Kunstwerk in 
Entwicklungshilfe zu investie-
ren? Welchen Einf luss hat die 
Rüstungsindustrie auf die Politik? 
Neben diesen Fragen äußerten 
sich viele auch positiv. Dresden 
könne aufgrund seiner eigenen 

Geschichte ein Beispiel für Ver-
söhnung und Wiederaufbau sein. 
Mit der Installation hätte man in 
Dresden überhaupt erst einmal 
eine Debatte über diese Fragen 
ausgelöst. Und grundsätzlich sei 
es gut gewesen, dass man mit zwei 
Bürgerforen in einer angespann-
ten Lage die Möglichkeit zum 
Dialog angeboten habe. Einigkeit 
zwischen Befürwortern und Kri-
tikern des Kunstwerkes herrschte 
bei der Förderung nach weiteren 
Möglichkeiten der Beteiligung der 
Dresdnerinnen und Dresdner bei 
vergleichbaren Kunstprojekten.  

Für die Strecke von Calais 
nach Dover über den Ärmelkanal 
brauchte der Franzose Blériot mit 
seinem Flugzeug 37 Minuten. Die-
sen 37 Minuten waren jahrelange 
Arbeit und eine unendliche Zahl 
von kleinen Schritten vorausge-
gangen. Die im Verkehrsmuse-
um vom Kulturhauptstadtverein 
aufgeworfene Idee einer Partner-
schaft zwischen Dresden und 
Aleppo wird sich genauso in ganz 
kleinen Schritten entwickeln. 
Vielleicht auch genauso erfolg-
reich?

Abschied vom „Monument“ – Was vom Kunstwerk übrig bleibt
Gedanken von Dr. Johannes Schulz, Amt für Kultur und Denkmalschutz, und Christiane Mennicke-Schwarz, Leitung Kunsthaus 

MONUMENT. Im Fokus des Interesses der 
Öffentlichkeit.  Foto: Andreas Tampe



www.dresdner-amtsblatt.de Dresdner Amtsblatt | scharfe // media Sonderveröffentlichung 

14
14|2017

Donnerstag, 6. AprilK u l T u r  &  l E B E n S A r T

Das vielfältige kulturelle Leben 
der deutsch-polnischen Europa-
stadt begeistert Einwohner und 
Besucher von Görlitz. 2017 stehen 
zahlreiche Event-Highlights an. 

Ob das Altstadtfest oder der Tag des 
offenen Denkmals Görlitz zieht Besu-

cher aus Nah und Fern an. Zahlreiche 
Museen, Galerien und historische 
Bauten laden zur Besichtigung ein. 
Görlitz, die östlichste Stadt Deutsch-
lands, liegt an der Lausitzer Neiße 
und bildet dort seit 1945 die Grenze 
zu Polen. Der größte Schatz der Stadt 
ist ihr architektonischer Reichtum. 

Fast 4.000 Baudenkmäler aus 500 
Jahren europäischer Baugeschichte 
sind hier erlebbar.

Veranstaltungs- 
Highlights 2017

 Lange Kneipen(live)Nacht 
„Görlitz Rockt“ am 8. April
Bereits zum 10. Mal lädt das weit 
über die Grenzen der Stadt Görlitz 
hinaus bekannte größte Kneipene-
vent Besucher und Künstler aus dem 
In- und Ausland ein. 
www.goerlitz-rockt.de

 Sonderausstellung im 
Schlesischen Museum zu Görlitz
Die Ausstellung zeigt vom 8. April 
– 9. Juli etwa 200 Werke jüdischer 
Künstler, die zwischen den Weltkrie-
gen in der Breslauer Kunstszene auf 
sich aufmerksam machten. 
Wo: Schönhof, Brüderstraße 8 
Öffnungszeiten: Di – So 10 – 17 Uhr
www.schlesisches-museum.de

 Görlitzer ART – nur noch bis 
zum 9. April 
Die Ausstellung präsentiert ein 
Schaufenster der Kulturhauptstadt 
Europas Wrocław 2016. 
Junge und etablierte Künstler aus 
Wrocław und Niederschlesien 
eröffnen neue Sichtweisen auf die 
Bausubstanz der altwürdigen Stadt. 
Die zehn Kunstwerke werden an 
öffentlichen Straßen und Plätzen 
in Görlitz präsentiert.
www.goerlitzer-art.eu

 Stadtverteidigung & Türmer-
wesen im Reichenbacher Turm
165 Stufen führen nach oben, bevor 
man mit einer Aussicht auf die Stadt 
belohnt wird. Auf dem Weg dahin 
erfährt man einprägsam Stadtge-
schichte.
Wo: Görlitzer Sammlungen für 
Geschichte und Kultur, Kulturhis-
torisches Museum Görlitz, Reichen-
bacher Turm, Platz des 17. Juni 4
www.museum-goerlitz.de

 Tag der offenen Sanierungstür
am 18. Juni
Die Stadt Görlitz öffnet ihre Türen, 
um allen Interessierten einen Blick 
hinter die Kulissen der teils sanier-
ten oder teils unsanierten Objekte 
zu gewähren. Auch in diesem Jahr 
werden wieder bekannte und weni-
ger bekannte Bauwerke ihre Türen 
öffnen. 

 Schlesischer Tippelmarkt
15. – 16. Juli
Töpfer aus ganz Deutschland tref-
fen sich jährlich in der Görlitzer 
Altstadt, um ihre Arbeit anzubie-
ten. Neben dem schlesischen Tip-
pelweib und dem singenden Töpfer 
erleben Besucher ein vielfältiges 
Rahmenprogramm schlesischer 
Lebensart und Tradition und ganz 
vielen „Tippel“.
www.tippelmarkt.de 

 Altstadtfest Görlitz vom 
25. – 27. August
An diesen 3 Tagen pulsiert die Stadt-
gesellschaft. Fröhliches Treiben und 
kulturelle Höhepunkte werden Sie 
begleiten.
www.altstadtfest-goerlitz.com

 Tag des offenen Denkmals
10. September
An diesem Tag erlebt man in Görlitz 
einige der fast 4.000 Denkmäler, die 
sonst eher im Verborgenen bleiben. 
Im Umfeld des Denkmaltages wird 
mit dem Patrimonium Gorlicense 
durch Konzerte, Führungen und 
vielen Aktionen das besondere Erbe 
der Stadt erlebbar.

Weitere Veranstaltungen unter 
www.goerlitz.de

Die Europastadt sehen & erleben 
Die Jahres-Highlights von Görlitz im Überblick

Das Schlesische Museum zu Görlitz

befindet sich in einem der schönsten Häuser der Görlitzer Altstadt, dem 
Schönhof. Hier erleben Sie wertvolle Renaissancearchitektur, modernes 

Ausstellungsdesign und rund 1000 Exponate zur wechselvollen Geschichte 
Schlesiens. Die aktuelle Sonderausstellung widmet sich der vergessenen 

jüdischen Künstlergeneration im Breslau der Zwischenkriegszeit.

Schlesisches Museum zu Görlitz
Schönhof,  Brüderstraße 8
Tel. (0049) +3581 87910
kontakt@schlesisches-museum.de
www.schlesisches-museum.de

… DIE MITTE EUROPAS   
WIEDER ENTDECKEN …
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BRAUEREIFÜHRUNG

FANSHOP &BESUCHERZENTRUMtäglich ab 11 Uhr geöffnet
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Das ehemalige Fischerdorf Lau-
begast liegt direkt an der Elbe 
und ist ein beliebter Stadtteil von 
Dresden. Die Wiesen entlang der 
Elbe und der malerische Dorfkern 
laden zum verweilen ein.

Laubegaster Geschichte 

Laubegast wurde als slawische 
Fischersiedlung 1408 erstmals ur-
kundlich erwähnt. Der Ortsname 
ist auf den Gründer der Siedlung, 
einem Lubogost, zurückzuführen. 
1529 gelangte das Dorf in den Besitz 
der Herren von Bünau. Die Bewoh-
ner lebten zu der Zeit vorrangig 
vom Fischfang. 1501 ist von einem 
Fährmann die Rede, der im noch 
heute erhaltenen Fährgut in der 
Fährstraße 30 wohnte. Unweit der 
Fähre bestand zwischen 1613 und 
1765 die Laubegaster Schiffsmühle, 
deren Mahlzwang alle Dörfer der 
Region unterworfen waren. Verwal-
tet wurde Laubegast von dem Amt 

Pirna. Im Sommer 1747 wurden 
zahlreiche Gebäude des Ortes durch 
einen Großbrand zerstört. 
Im 18. und 19. Jahrhundert wandelte 
sich die Wirtschaftsstruktur des 
Ortes. Die Elbfischerei war immer 
noch wichtig, doch die Einwohner 
waren zunehmend als Bomätscher 
(Schieffszieher), Strohflechter und 
in der bedeutenden Zwirnerei tätig. 
Das Laubegaster Zwirn galt als das 
Beste in ganz Sachsen. Das wichtigste 
Unternehmen war jedoch 1898 die 
nach Laubegast verlegte Blasewitzer 
Schiffswerft. Durch die zunehmend 
bessere Verkehrsverbindung zogen 
immer mehr Menschen in den 
Stadtteil; Villen und Landhäuser 
entstanden. Am 1. April 1921 
wurde Laubegast nach Dresden 
eingemeindet. 

Berühmte Straßen

Straßennamen erinnern an bekann-
te Einwohner, wie die Melli-Beese-

Straße. Mit der Straße wird die erste 
Motorfliegerin Deutschlands Amelie 
Beese (1886 – 1925) gewürdigt. Ihr 
Geburtshaus liegt heute in der Öster-
reicher Straße 84. Eine Gedenktafel 
am Garten erinnert an sie.
Nach dem Altmeister der deutschen 
Fotografie, Hermann Krone (1827 
– 1916), ist ebenfalls eine Straße 
benannt. Krone wählte Laubegast 

als Ruhesitz und verstarb in der 
Gartenstraße 5, heute Zur Bleiche.

Jährliches Inselfest

Seit 2003 feiert der Ort das Inselfest. 
Die Feierlichkeit erinnert an die 
Überflutung im August 2002, als 
der Stadtteil, eingepfercht von der 
Elbe und dem unter Hochwasser 
stehenden Alten Elbarm, nur noch 
eine Insel war. Die Feier soll für 
das Leben am Fluss sensibilisieren, 
spiegelt aber auch die Freude an der 
Behebung der Schäden dar. 

Romantische Stimmung 
am Laubegaster Ufer

Ob Spazierengehen, Joggen oder 
Radeln die Elbwiesen sind in Lau-
begast schnell zu erreichen. Die 
großen Grünflächen am Elbufer 
laden die Bewohner des Stadtteils 
und Besucher zum verweilen ein.  

Tipp: Einkehren lohnt sich im „Alt-
tolkewitzer Hof“. Der Biergarten 
bietet einen romatischen BLick auf 
die Elbe.

Bestattungshaus Laubegast 
Anett Steiner

Österreicher Straße 51
01279 Dresden-Laubegast
24 h       (0351) 2 13 99 19

seit 2004 Ihr familiengeführtes Bestattungshaus  
in Laubegast

☎

· Jeden Sonntag Sonntagsbraten
·  Wir gestalten Hochzeiten in unserer romantischen  
Gartenanlage bis zu 100 Personen (romantisch/überdacht  
im weißen Festzelt/nach Ihren Wünsche ausgerichtet)

·  Wir gestalten Ihre Familienfeiern, Geburtstage oder  
Trauerfeiern im separaten Salon Elbblick

· SKY Fußball Bundesliga Übertragung

Das kleine aber feine gemütliche Restaurant mit dem schönem Winter-
garten, Biergarten und dem Café lädt zum Verweilen ein. Genießen Sie 
unsere junge, frische, ehrliche Küche mit internationalen Touch.

Wir bieten für Sie:

Restaurant & Hotel Alttolkewitzer Hof
Alttolkewitz 7 · 01279 Dresden · Telefon (0351) 21 76 79 30/31
www.alttolkewitzerhof.de

Öffnungszeiten Restaurant: Mo. bis Fr.  12 – 23 Uhr

Schlemmer-Gutschein  
„Zwei = Eins“
Das Zweite (günstigere 
oder wertgleiche)  
Hauptgericht ist gratis.

Der Gutschein ist gültig jeden 
Montag bis Freitag bis ein-
schließlich zum 30.06.2017. Der 
Gutschein ist nicht in Verbin-
dung mit anderen Spar- und 
Sonderangeboten einlösbar.

Vom kleinem Fischerdorf 
zum beliebten Stadtviertel
Der Dresdner Stadtteil Laubegast stellt sich vor
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Der Stadtrat tagt am Mittwoch, 
12. April 2017, 16 Uhr, im Neuen 
Rathaus, Plenarsaal, Rathausplatz 1.
Tagesordnung in öffentlicher Sit-
zung:
1 Bekanntgabe nicht öffentlicher 
Beschlüsse
2 Bericht des Oberbürgermeisters
3 Fragestunde der Stadträtinnen 
und Stadträte – eine Runde
4 Lebensqualität erhalten, Wohn-
raum schaffen: Aktuelle Stunde 
zum Bauvorhaben der Vonovia an 
der Grunaer Straße
5 Erhalt der hochwertigen Grün-
räume der denkmalgeschützten 
Bebauung in der sogenannten 
„Wohnzelle Grunaer Straße“
6 Bebauungsplan Dresden-Altstadt 
I, Seidnitzer Straße, hier: 1. Aufstel-
lungsbeschluss, Bebauungsplan,  
2. Grenzen des räumlichen Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans
7 Einigungsverfahren Gremienbe-
setzung – Ausschüsse
7.1 Ausschuss für Sport
7.2 Umbesetzung im Jugendhilfe-
ausschuss
8 Einigungsverfahren Beiräte
8.1 Umbesetzung „Beirat des Job-

centers Dresden“
8.2 Umbesetzung der Vertretung 
des Kreiselternrates Dresden im 
Bildungsbeirat gemäß § 2 der Ge-
schäftsordnung des Bildungsbeirates 
der Landeshauptstadt Dresden
9 Einigungsverfahren Umbesetzung 
Aufsichtsräte
9.1 Aufsichtsrat der Cultus gGmbH 
der Landeshauptstadt Dresden
9.2 Aufsichtsrat Zoo Dresden GmbH
9.3 Aufsichtsrat der DGH – Dresd-
ner Gewerbehofgesellschaft mbH
10 Einigungsverfahren Gremienbe-
setzung – Ortsbeirat
10.1 Umbesetzung im Ortsbeirat 
Blasewitz
11 Einigungsverfahren – verschie-
dene Gremien
11.1 Umbesetzung im Stiftungsgre-
mium der „Sozialstiftung der Stadt 
Dresden“
11.2 Umbesetzung in der Verbands-
versammlung des Kommunalen 
Sozialverbandes Sachen (KSV)
11.3 Umbesetzung in der Kommu-
nalgemeinschaft Euroregion Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge e. V.
12 Tagesordnungspunkte ohne 
Debatte

13 Vertagungen der letzten Stadt-
ratssitzung vom 23. März 2017
13.1 Vorbereitung einer Konzeptaus-
schreibung für das Grundstück der 
Staatsoperette in Leuben
13.2 Nutzung der Liegenschaften der 
Staatsoperette für städtische Zwecke
13.3 Olympiateilnahme 2020 für 
Dresdner Sportkletterer fördern
13.4 Aktualisierung von Stadtent-
wicklungszielen durch Aufgabe ver-
alteter Beschlüsse in den Bereichen 
Blasewitz und Loschwitz
13.5 Aktualisierung von Stadtent-
wicklungszielen durch Aufgabe 
veralteter Beschlüsse im Bereich 
Trachau
14 Satzung zur Änderung der 
Beherbergungssteuersatzung der 
Landeshauptstadt Dresden
15 Planung und Durchführung 
investiver Schulbauvorhaben – 
Maßnahmepaket 1/2017
16 Weiteres Gesellschafterdarlehen 
an die Kommunale Immobilien 
Dresden GmbH & Co. KG
17 Aufnahme der Kindertagesein-
richtung Loschwitzer Straße 23 in 
01309 Dresden in den Bedarfsplan 
und Betreibung durch den freien 

Träger LebensBild gGmbH
18 Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung Nr. 441, Dresden-Leutewitz 
Nr. 1, Ockerwitzer Straße, hier:  
1. Abwägungsbeschluss, 2. Sat-
zungsbeschluss sowie Billigung der 
Begründung zur Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung
19 Gestaltungssatzung G-01 „His-
torische Friedrichstadt“, hier:  
1. Grenzen des räumlichen Gel-
tungsbereiches der Gestaltungssat-
zung, 2. Satzungsbeschluss sowie 
Billigung der Begründung
20 Dresdner Richtlinie zur sozialen 
Mietwohnungsbauförderung
21 Bebauungsplan Nr. 110.4 b, 
Dresden-Kaditz/Mickten, Kötz-
schenbroder Straße/Lommatzscher 
Straße (Änderungssatzung), hier: 
1. Abwägungsbeschluss, 2. Sat-
zungsbeschluss sowie Billigung der 
Begründung
22 Bäderkonzept Dresden – Fort-
schreibung
23 Unterbringungsqualität für 
Asylsuchende verbessern
24 Exemplarische Zeugnisse des 
industr iellen Wohnungsbaus 
schützen

Stadtrat tagt am Mittwoch, 12. April, im Neuen Rathaus

Kleingartenbeirat
Der Kleingartenbeirat tagt am 
Dienstag, 11. April 2017, 16 Uhr, im 
Neuen Rathaus, 1. Etage, Raum 13, 
Dr.-Külz-Ring 19.
Tagesordnung in öffentlicher Sit-
zung:
1 Bericht des Vorsitzenden
2 Umsetzung Kooperationsverein-
barung zwischen der Landeshaupt-
stadt Dresden und dem Stadtver-
band „Dresdner Gartenfreunde“ e. V.
3 Flächennutzungsplan – aktueller 
Stand
4 Projekt B6 – Verlegung und Ein-
griffe in Kleingartenanlagen
5 Fortschreibung des Kleingarten-
entwicklungskonzeptes, ausgehend 
vom Flächennutzungsplan
6 Vorstellung der Konzeption „Neuer 
Gemeinschaftsgarten“
7 Informationen/Sonstiges
Beirat Gesunde Städte
Der Beirat Gesunde Städte tagt am 

Dienstag, 11. April 2017, 16.30 Uhr, 
im Neuen Rathaus, 3. Etage, Raum 
13, Dr.-Külz-Ring 19.
Tagesordnung in öffentlicher Sit-
zung:
1 Eröffnung der Sitzung und Ab-
stimmung der Tagesordnung
1.1 Festlegungen aus den letzten 
Sitzungen
2 Fortschreibung des Aktionsplans 
der Landeshauptstadt Dresden zur 
Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention
3 Bericht aus dem WHO-Projekt 
„Gesunde Städte“
3.1 Bericht zu Arbeitsschwerpunk-
ten
3.1.1 Schwerpunkt „Gesundes und 
aktives Altern“ – Arbeitsgruppe 
„Bewegung im Stadtteil“
3.1.2 Dokumentation der Gesund-
heitskonferenz
3.1.3 Schwerpunkt „Körperliche 
Aktivität“ – Mitarbeit in AG „Mobi-

litätsteam“ des Stadtplanungsamtes 
– Mitarbeit in AG „Europäische 
Mobilitätswoche“ – Arbeitsgruppe 
„Sport im Park“
3.2 Informationen zur Öffentlich-
keitsarbeit
4 Informationen/Sonstiges
Integrations- und Ausländer-
beirat
Der Integrations- und Ausländer-
beirat tagt am Dienstag, 11. April 
2017, 17 Uhr, im Neuen Rathaus, 
Beratungsraum 200, 1. Etage, Dr.-
Külz-Ring 19.
Tagesordnung in öffentlicher Sit-
zung:
1 Zugang zum Gymnasium für 
Migranten
2 Statistik zu rechtsmotivierten und 
rassistischen Angriffen in Dresden 
im Jahr 2016
3 „Wir entfalten Demokratie. 
Lokales Handlungsprogramm für 
ein vielfältiges und weltoffenes 

Dresden“ (2017–2022)
4 Fortschreibung Fachplan Kinderta-
geseinrichtungen und Kindertages-
pflege für das Schuljahr 2017/2018
5 Fortschreibung des Aktionsplans 
der Landeshauptstadt Dresden zur 
Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention
6 Unterbringungsqualität für Asyl-
suchende verbessern
7 Informationen/Sonstiges
Jugendhilfeausschuss
Der Jugendhilfeausschuss tagt am 
Donnerstag, 13. April 2017, 18 Uhr, 
im Neuen Rathaus, Festsaal, Rat-
hausplatz 1 (Sondersitzung).
Tagesordnung in öffentlicher Sit-
zung:
Auswahlverfahren zur Findung von 
Schulstandorten, an den kommu-
nal (mit)finanzierte Projekte der 
Schulsozialarbeit etabliert und/oder 
erweitert werden: Prioritätenset-
zung/Vergabeverfahren

Ausschüsse und Beiräte des Stadtrates tagen

Cossebaude
Am Dienstag, 11. April, 18.30 Uhr, 
findet die nächste Sitzung des 
Ortschaftsrates Cossebaude, im 
Bürgersaal der Verwaltungsstelle 
Cossebaude, Dresdner Straße 3, 

statt.
Aus der Tagesordnung in öffent-
licher Sitzung:

■■ Fortschreibung Fachplan Kin-
dertageseinrichtungen und Kin-
dertagespflege für das Schuljahr 

2017/2018
■■ Vorstellung der Maßnahmen 

zur Hochwasserschadensbeseiti-
gung im Tännichtgrund

■■ Finanzzuschuss an Heimat- und 
Verschönerungsverein Cossebaude

■■ Finanzmittel zur Anschaffung 
von Geräten für den Bauhof 
Cossebaude

■■ Finanzmittel für Vereinsar-
beit TV Cossebaude für 2017, 
für das Sportplatzgelände und 

Ortsbeiräte und Ortschaftsräte tagen
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Der Stadtrat hat am 23. März 2017 
folgende Beschlüsse gefasst:
Änderung der Satzung der Lan-
deshauptstadt Dresden zur Durch-
führung des Dresdner Stadtfestes 
(Stadtfestsatzung) vom 25. Februar 
2016
V1406/16
Der Stadtrat der Landeshauptstadt 
Dresden beschließt die Satzung 
zur Änderung der Satzung der Lan-
deshauptstadt Dresden zur Durch-
führung des Dresdner Stadtfestes 
(Stadtfestsatzung) vom 25. Februar 
2016 mit folgender Änderung:
Anlage 1, § 3 Zu Anlagen
Die Anlagen werden inhaltlich wie 
folgt geändert:
Anhang 1 wird um Anlage 18 – 
Veranstaltungsf läche Stadtfest, 
Theaterplatz – erweitert (Ausgabe 
vom: 15. März 2017)
(siehe Seite 21)
Verordnung der Landeshauptstadt 
Dresden über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen an Sonntagen aus 
besonderem Anlass im Jahr 2017 
und im Jahr 2018
V1443/16
Der Stadtrat beschließt die Ver-
ordnungen der Landeshauptstadt 
Dresden über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen an Sonntagen aus 
besonderem Anlass im Jahr 2017 
und im Jahr 2018.
(siehe Seite 22)
Verordnung der Landeshauptstadt 
Dresden über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen an Sonntagen aus 
besonderem regionalen Anlass 
im Jahr 2017
V1444/16
Der Stadtrat beschließt die Ver-
ordnung der Landeshauptstadt 
Dresden über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen an Sonntagen aus 
besonderem regionalen Anlass im 
Jahr 2017.
(siehe Seite 22)
Baudenkmalpflegerische Bewer-
tung von Bauten der Moderne aus 
den sechziger/siebziger Jahren in 
der Lingnerstadt
A0275/16
Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, unverzüglich:
1. den Gebäudekomplex St. Peters-
burger Straße 9/Grunaer Straße 
2 (derzeit angemieteter Sitz unter 
anderem des Straßen- und Tiefbau-
amtes und des Umweltamtes) durch 
die Untere Denkmalschutzbehörde 

hinsichtlich seiner Würdigkeit als 
Baudenkmal bewerten zu lassen 
und seine Einstufung als Baudenk-
mal zu prüfen,
2. das Gebäude Zinzendorfstraße 5 
hinsichtlich seiner Würdigkeit als 
Baudenkmal bewerten zu lassen 
und seine Einstufung als Baudenk-
mal zu prüfen.
Sofern eine Einstufung als Baudenk-
mal mit aktuellen Fortschreibungen 
der Bauleitplanung in Konflikt steht, 
ist eine Abwägung divergierender 
Ziele und eine Begründung von 
potenziell zu bevorzugenden Ent-
scheidungen vorzunehmen.
Die Bewertungen und Veranlas-
sungen gemäß den Punkten 1 bis 
2 sind dem Stadtrat als schriftlicher 
Bericht zur Kenntnis zu geben.
Radverkehrskonzept der Landes-
hauptstadt Dresden
V1252/16
1. Der Stadtrat beschließt die Umset-
zung des Radverkehrskonzeptes der 
Landeshauptstadt Dresden (An la ge 1 
zur Vorlage). 
2. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, 
dass die Umsetzung des Radver-
kehrskonzeptes der Landeshaupt-
stadt Dresden entsprechend der 
finanziellen und personellen Mög-
lichkeiten des Geschäftsbereiches 
Stadtentwicklung, Bau und Verkehr 
in den Haushaltsplan eingeordnet 
wird. 
3. Der Stadtrat nimmt die fachliche 
Bewertung der Beschlussempfeh-
lungen der Ortschaftsräte und 
Ortsbeiräte (Anlage zur Beschlus-
sausfertigung) zur Kenntnis und 
beauftragt den Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt Dresden die 
Anregungen bei der Umsetzung und 
Fortschreibung des Radverkehrskon-
zeptes zu berücksichtigen.
Einrichtung intermodaler Mobi-
litätspunkte in Dresden
V1416/16
1. Die erreichten Sachstände zum 
Stadtratsbeschluss A0715/13 vom  
26. September 2013 „Elektromobili-
tät und Carsharing in den Dresdner 
Straßenraum integrieren“ werden 
als fachliches Arbeitsergebnis zur 
Kenntnis genommen.
2. Der Oberbürgermeister wird 
beauftragt, in Dresden sukzessive 
stadtweit intermodale Mobili-
tätspunkte aufzubauen, die an 
geeigneten zentralen Orten Rad-
verleihsysteme, stationsgebundenes 

Carsharing und Elektromobilität 
mit dem Öffentlichen Personennah-
verkehr und auch Taxiangeboten 
verknüpfen und dabei zusätzlichen 
Service und Informationen bieten.
3. Das vorliegende Funktions- und 
Standortkonzept der Mobilitäts-
punkte soll zeitnah zu einem 
Betriebs- und Umsetzungskonzept 
qualifiziert werden.
4. Die Mobilitätspunkte sollen in 
einem ersten Schritt an zentralen 
Orten mit hoher Nachfrage und 
funktionaler Dichte liegen. Sie 
können sowohl auf privaten Grund-
stücken als auch im öffentlichen 
Verkehrsraum liegen.
Einrichtung der 150. Oberschule
V1485/16
1. Der Stadtrat beschließt die Ein-
richtung einer kommunalen Schule 
der Schulart Mittelschule zum  
1. August 2018.
2. Die Schule erhält den Verwal-
tungsnamen 150. Oberschule.
3. Der Schulbetrieb wird am Stand-
ort Cämmerswalder Straße 41 in 
01189 Dresden aufgenommen und 
mit der baulichen Fertigstellung 
des Schulneubaus Freiberger Straße 
dorthin verlagert.
4. Aufgrund der aktuellen Ausstat-
tung des Gebäudes und des Bedarfs 
ist zu prüfen, ob der Standort Cäm-
merswalder Straße 41 temporär 
bis zum Auszug der Oberschule 
als Doppelstandort geführt wer-
den kann und ab dem Auszug als 
Grundschule. 
Unterstützung der Ausrichtung 
des FIS Ski-Weltcups Dresden im 
Januar 2018
V1528/17
1. Der Stadtrat beschließt, die Be-
reitstellung von 300.000 Euro zur 
Unterstützung der Ausrichtung 
des FIS Ski-Weltcups Dresden im 
Januar 2018. 
2. Der Eigenbetrieb Sportstätten 
Dresden wird mit der formellen 
Abwicklung der Unterstützung 
beauftragt und stellt 50.000 Euro 
aus seinen Mitteln zur Verfügung. 
3. Die zur Unterstützung des FIS 
Ski-Weltcups Dresden 2018 vom 
Eigenbetrieb Sportstätten Dresden 
noch zusätzlich benötigten 250.000 
Euro werden aus dem Bereich 
des Oberbürgermeisters (Produkt 
10.100.11.1.2.09 Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit, Kostenart 42910000 
Aufwand sonst. Dienstleistungen 

Dritter) bereitgestellt.
4. Der Veranstalter wird verpflichtet, 
die im „Leitfaden des Internationa-
len Ski Verbandes FIS“ zu „Green 
Events“ so umzusetzen, dass die 
Veranstaltung nachhaltig und ohne 
Schäden für die Umwelt durchge-
führt werden kann. Auf mögliche 
Probleme soll im Voraus hingewie-
sen werden. Nach Abschluss der 
Veranstaltung legt der Veranstalter 
dem Stadtrat eine Gesamtbilanz 
inklusive Umweltbilanz vor.
5. Soweit für die Jahre 2019 ff. eine 
Förderung vorgesehen wird, sollen 
entsprechende Mittel des Stadtmar-
keting vorgesehen werden.
Mietverträge für die Betriebsstät-
ten der Dresdner Philharmonie 
und der Städtischen Bibliotheken 
im Kulturpalast
V1599/17
Der Oberbürgermeister wird er-
mächtigt, die Mietverträge über 
gewerbliche Flächen bzw. Betriebs-
vorrichtungen für die Dresdner 
Philharmonie und die Städtischen 
Bibliotheken gemäß Anlagen 1 bis 
4 zur Vorlage abzuschließen.
Erweiterung des Fördergebietes 
Stadtumbau-Ost – Programmteil 
Aufwertung „Westlicher Innen-
stadtrand“
V1483/16
1. Der Stadtrat beschließt die 
Erweiterung des Fördergebietes 
Stadtumbau-Ost „Westlicher In-
nenstadtrand“ um den Teilbereich 
„Westlicher Promenadenring“ und 
den Teilbereich „Gleisdreieck“ 
entsprechend Anlage 1 der Vorlage.
2. Der Stadtrat beschließt die in 
Anlage 2 und 3 zur Vorlage an-
hängenden Entwicklungsplanun-
gen für die Erweiterungsgebiete 
im Sinne eines städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes nach § 
171b BauGB und als Grundlage 
der künftigen Stadtumbauent-
wicklung. Näheres zum räumlich-
gestalterischen Entwurf regelt 
eine gesonderte Vorlage V1537/17 
„Westlicher Promenadenring: 
Präzisierung des Siegerentwurfes 
des Freiraumplanerischen Wett-
bewerbs“.
3. Der Stadtrat beschließt die 
Umverteilung des Budgets aus 
dem Haushalt des Amtes für Stadt-
grün und Abfallwirtschaft in den 
Haushalt des Stadtplanungsamtes 
gemäß Anlage 4 zur Vorlage.

Beschlüsse des Stadtrates vom 23. März 2017

Kleinfeldtore
■■ Finanzmittel zur Vorberei-

tung und Durchführung des 
Ortschaftsfestes Cossebaude
Loschwitz

Die Mitglieder des Ortsbeirates 
Loschwitz treffen sich am Mitt-
woch, 12. April 2017, 17.30 Uhr, 
im Ortsamt Loschwitz, 2. Etage, 
Grundstraße 3, zu ihrer nächsten 

Sitzung.
Aus der Tagesordnung in öffentli-
cher Sitzung:

■■ Bebauungsplan Nr. 330, Dresden-
Loschwitz Nr. 20, Elberadweg 

Loschwitz-Wachwitz
■■ Fortschreibung Fachplan Kin-

dertageseinrichtungen und Kin-
dertagespflege für das Schuljahr 
2017/2018
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Der Ausschuss für Soziales und 
Wohnen hat am 28. März 2017 
folgende Beschlüsse gefasst:
Förderung von Angeboten nach 
Fachförderrichtlinie Sozialamt 
vom 19. Oktober 2009 in den 
Haushaltsjahren 2017 und 2018
V1571/17
1. Für alle Maßnahmen (vgl. An-
lage 1 bis 8 der Vorlage) wird eine 
Zwei-Jahresförderung für den Dop-
pelhaushalt 2017/2018 beschlossen.
2. Haushaltsjahr 2017
Die Förderung der Träger der freien 
Wohlfahrtspflege entsprechend 
der Fachförderrichtlinie Sozialamt 
erfolgt aus dem Produkt „Förderung 
von Trägern der Wohlfahrtspflege“ 
(Produktnummer 10.100.33.1.0.01). 
Die Mittel in Höhe von 4.230.890,28 
EUR werden gemäß Anlage 1 der 
Vorlage verteilt.
Die Förderung der „Eingliederungs-
leistungen nach SGB II“ (Produkt-
nummer 10.100.31.2.2.01) in Höhe 
von 1.208.282,68 EUR erfolgt gemäß 
Anlage 2 der Vorlage.
Die Förderung von „Betreuungs-
leistungen“ (Produktnummer 
10.100.34.3.0.01) in Höhe von 
21.800,00 EUR erfolgt gemäß Anla ge 
3 der Vorlage.
Die Förderung der Anerkennung 
und Würdigung von ehrenamt-
licher Arbeit erfolgt in Höhe von 
45.590,00 EUR aus dem Produkt 

„Sonstige kommunale soziale Hil-
fen/Leistungen“ (Produktnummer 
10.100.35.1.0.06) gemäß Anlage 4 
der Vorlage.
Die Mittel werden wird vorbehalt-
lich des Inkrafttretens der Haus-
haltssatzung 2017 gewährt.
3. Haushaltsjahr 2018
Die Förderung der Träger der freien 
Wohlfahrtspflege entsprechend 
der Fachförderrichtlinie Sozialamt 
erfolgt aus dem Produkt „Förderung 
von Trägern der Wohlfahrtspflege“ 
(Produktnummer 10.100.33.1.0.01). 
Die Mittel in Höhe von 4.347.488,12 
EUR werden gemäß Anlage 5 der 
Vorlage verteilt.
Die Förderung der „Eingliederungs-
leistungen nach SGB II“ (Produkt-
nummer 10.100.31.2.2.01) in Höhe 
von 1.224.782,42 EUR erfolgt gemäß 
Anlage 6 der Vorlage.
Die Förderung von „Betreuungs-
leistungen“ (Produktnummer 
10.100.34.3.0.01) in Höhe von 
21.800,00 EUR erfolgt gemäß Anlage 
7 der Vorlage.
Die Förderung der Anerkennung 
und Würdigung von ehrenamt-
licher Arbeit erfolgt in Höhe von 
45.590,00 EUR aus dem Produkt 
„Sonstige kommunale soziale Hil-
fen/Leistungen“ (Produktnummer 
10.100.35.1.0.06) gemäß Anlage 8 
der Vorlage.
Die Mittel werden wird vorbehalt-

lich des Inkrafttretens der Haus-
haltssatzung 2017 gewährt.
4. Rücklaufmittel f ließen dem 
Haushalt zum Ausgleich von Mehr-
bedarfen bereits eingestellter Pro-
jekte bzw. zur Finanzierung von 
unterjährigen Projekten wieder 
zu. Der Ausschuss für Soziales und 
Wohnen ist darüber schriftlich zu 
informieren.
5. Das Bundesprogramm „Soziale 
Teilhabe am Arbeitsmarkt“ wird 
gem. Stadtratsbeschluss A0249/16 
im Rahmen einer Komplementär-
förderung und in Abstimmung mit 
dem Jobcenter zur Schaffung von 
insgesamt bis zu 100 sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsplätzen 
gefördert.
Erhalt des Seniorenbegegnungs-
zentrums „Prager Zeile“
A0283/17
Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, sich für das ASB-Seniorenbe-
gegnungszentrum „Prager Zeile“ 
einzusetzen und es in diesem Rah-
men im laufenden Doppelhaushalt 
mit einer kommunalen Förderung 
zu unterstützen. Die notwendigen 
30.000 EUR jeweils für die Haus-
haltsjahre 2017 und 2018 sind nach 
Absprache des Konzeptes mit dem 
Sozialamt entsprechend aus dem 
Haushaltsansatz „Soziale Projekte“ 
des Geschäftsbereichs 5 im Dop-
pelhaushalt 2017/18 aufzubringen.

Beschlüsse des Ausschusses für Soziales und Wohnen

Der Ausschuss für Umwelt und 
Kommunalwirtschaft (Eigenbe-
trieb Friedhofs- und Bestattungs-
wesen sowie Eigenbetrieb Stadt-
entwässerung) hat am 27. März 
2017 folgende Beschlüsse gefasst:
Mehreinnahme/Mehrausgabe  
„e-FEKTA Stärkung der Stadtver-
waltung Litomerice und Dresden 
im Bereich der nachhaltigen 
Mobilität“ – Haushaltsveranschla-
gung von Fördermitteln
V1582/17
1. Der Ausschuss für Umwelt und 
Kommunalwirtschaft bestätigt 
die Durchführung des grenzüber-
schreitenden Kooperationsvorha-
bens „e-FEKTA Stärkung der Stadt-
verwaltung Litoměřice und Dresden 
im Bereich der nachhaltigen Mo-
bilität“ (Kooperationsprogramm 
Freistaat Sachsen – Tschechische 
Republik 2014–2020) gemäß Ko-
operationsvertrag vom 23. März 
2016 und Zuwendungsvertrag vom 
14. Dezember 2016 in Höhe von 
362.215,47 EUR. 
2. Die finanziellen Mittel sind ent-
sprechend Anlage 1 in den Haushalt 

einzustellen.
Westlicher Promenadenring: 
Präzisierung des Siegerentwur-
fes des Freiraumplanerischen 
Wettbewerbs
V1537/17
1. Der Ausschuss für Umwelt und 
Kommunalwirtschaft beschließt 
die Vorplanung des Landschafts-
architekturbüros plancontext 
entsprechend Anlage 1 der Vorlage.
2. Der Ausschuss für Umwelt und 
Kommunalwirtschaft beschließt 
die Planung auf Grundlage der 
Vorplanung fortzusetzen und in 
drei Bauabschnitten von 2018 bis 
2020 gemäß Anlage 3 umzusetzen. 
3. Der Ausschuss für Umwelt und 
Kommunalwirtschaft beschließt 
die folgende Festsetzung des  
B-Planes Nummer 54 zum Baufeld 
MK 1c (Platz vor dem Schauspiel-
haus):
Begrünung der Fläche mit Aufent-
haltsbereichen, auf Grundlage des 
Wettbewerbsergebnisses Westlicher 
Promenadenring, wie in Anlage 
1, Blatt 4 (nördlicher Postplatz 
Variante 1).

4. Bei Fördermittelbereitstellung 
(V1483/16) werden die Bauabschnit-
te 2b „Dippoldiswalder Platz“ mit 
dem Schalenbrunnen von Leoni 
Wirth und 2c „Verknüpfung West-
licher Innenstadtrand“ sowie die 
weiteren in Anlage 4 benannten 
Zusatzmaßnahmen bis 2019 re-
alisiert.
5. Der Ausschuss für Umwelt und 
Kommunalwirtschaft beschließt 
die Folgekosten ab Fertigstellung 
der Bauabschnitte entsprechend 
Anlage 5 im Haushalt des Amtes 
für Stadtgrün und Abfallwirtschaft 
bereitzustellen.
6. Der Ausschuss für Umwelt und 
Kommunalwirtschaft (Eigenbetrieb 
Friedhofs- und Bestattungswesen 
sowie Eigenbetrieb Stadtentwäs-
serung) beschließt die in den 
jetzigen Planungen wegen einer 
Datenleitung weggefallenen Bäu-
me/Baumstandorte in geeigneter 
Weise künstlerisch bzw. baulich in 
der Gestalt zu kompensieren, dass 
der Ursprungsgedanke einer dop-
pelreihigen Baumallee mit hoher 
Aufenthaltsqualität erzielt wird.

Beschlüsse des Umweltausschusses

Wegen Verlustes bzw. Diebstahls 
werden folgende Dienstausweise 
der Landeshauptstadt Dresden für 
kraftlos erklärt:
DA-Nr. K060223
DA-Nr. S052682
DA-Nr. G048155
DA-Nr. W059391.

Kraftloserklärung von 
Dienstausweisen

Wir trauern um unseren ehe-
maligen, langjährigen Kollegen 

Herrn Roman Pfabe 
geboren: 4. Dezember 1944 
gestorben: 19. Januar 2017 

Herr Pfabe war von 1971 bis 
2010 als Musiker (2. Violine) 
im Orchester der Staatsoperette 
Dresden tätig. 
Unser aufrichtiges Mitgefühl 
gilt seinen Angehörigen und 
Freunden. In ehrendem Ge-
denken und dankbarer Erin-
nerung. 

Wolfgang Schaller
Intendant

Gerd Wiemer 
Personalratsvorsitzender

Die Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft Dresden findet 
am Mittwoch, 26. April 2017, um 
18 Uhr, im Versammlungssaal der 
Humuswirtschaft Dresden, Altka-
ditz 4 bis 6, 01139 Dresden, statt. Die 
Versammlung ist den Mitgliedern 
vorbehalten und nicht öffentlich. 
Geladene Gäste und Jagdpächter 
sind 19 Uhr herzlich willkommen.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Finanzbericht zum abgelaufenen 
Jagdjahr
3. Beschluss zur Auszahlung des 
Reinertrages
4. Beschluss zur Entlastung des 
Vorstandes
5. Vorstellung des Haushaltplanes 
für das Jagdjahr 2017/2018
6. Beschluss des Haushaltplanes für 
das Jagdjahr 2017/2018
7. Ab 19 Uhr Rechenschaftsbericht 
zum abgelaufenen Jagdjahr, Infor-
mationen, Anfragen und Diskussion

Jahreshauptversammlung  
der Jagdgenossenschaft 
Dresden
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Auf der Grundlage des § 4 der 
Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
3. März 2014 (SächsGVBl. S 146), 
zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 9. April 2015 (SächsGVBl.  
S. 349, 358), hat der Stadtrat der 
Landeshauptstadt Dresden in seiner 
Sitzung am 23. März 2017 folgende 
Satzung zur Änderung der Satzung 
der Landeshauptstadt Dresden 
zur Durchführung des Dresdner 
Stadtfestes (Stadtfestsatzung) vom 
25. Februar 2016 beschlossen:
§ 1
Zu § 2 Räumlicher und zeitlicher 
Geltungsbereich
§ 2 erhält in den Absätzen 1, 2 und 
5 die folgende Fassung:
(1) Diese Satzung gilt für die im 
Anhang 1 in den Anlagen 1 bis 18 
und Anhang 2 in den Anlagen 1 
bis 4 bezeichneten Flächen. 
(2) Die Veranstaltungsflächen des 
Dresdner Stadtfestes und deren 
räumliche Grenzen sind im An-
hang 1 in den Anlagen 1 bis 18 
dargestellt.
(5) Die in Anhang 1, Anlagen 1 bis 
18 sowie Anhang 2, Anlagen 1 bis 4 

dargestellten Flächen mit Ausnah-
me ortsfester Werbeanlagen sowie 
genehmigter Sondernutzungen 
ortsansässiger Gewerbetreibender 
und der Anlieger stehen für die 
Dauer der Veranstaltung ein-
schließlich der Auf- und Abbau-
zeiten zur Verfügung. 
§ 2
Zu § 6 Auf- und Abbau von Ver-
kaufseinrichtungen, Fahrgeschäf-
ten, sonstigen Anlagen
§ 6, Absatz 6 erhält folgende 
Fassung:
(6) Fahrzeuge (außer Verkaufsein-
richtungen, Fahrgeschäften und 
sonstigen Anlagen) sind nach 
ihrer Entladung unverzüglich 
aus den Veranstaltungsbereichen 
zu ent fernen. Während der 
Öffnungszeit dürfen sich auch 
zwecks Warenlieferung keine 
Fahrzeuge auf den Veranstal-
tungsf lächen bef inden. Auch 
während der Auf- und Abbau-
zeiten ist das Befahren der Ver-
anstaltungsf lächen sowie der 
zugehörigen Funktionsf lächen 
nur mit einer deutlich sichtbar 
angebrachten Genehmigungskar-
te der Veranstalterin zulässig.

§ 3
Zu Anlagen 
Die Anlagen werden inhaltlich 
wie folgt geändert:
Anhang 1 wird um Anlage 18 – 
Veranstaltungsf läche Stadtfest, 
Theaterplatz – erweitert
§ 4
Die Änderungssatzung tritt am 
Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Dresden, 27. März 2017

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Anlagen:
Anlage 1: Anhang 1, Anlage 18 
zur Stadtfestsatzung – Veranstal-
tungsfläche Stadtfest, Theaterplatz

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 
SächsGemO
Sollte diese Satzung unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zu Stande gekommen 
sein, gilt sie ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zu Stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung 
nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind,
3. die Oberbürgermeisterin dem 
Beschluss nach § 52 Absatz 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzeswidrigkeit 
widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 benann-
ten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- 
oder der Formvorschrift gegenüber 
der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2  
Nr. 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der 
in Satz 1 genannten Jahresfrist 
Jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Dresden, 27. März 2017

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Satzung zur Änderung der Satzung der Landeshauptstadt Dresden  
zur Durchführung des Dresdner Stadtfestes (Stadtfestsatzung)  
vom 25. Februar 2016
Vom 23. März 2017
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Aufgrund von § 8 Abs. 1 Satz 
1 in Verbindung mit § 8 Abs. 3 
des Gesetzes über die Ladenöff-
nungszeiten im Freistaat Sachsen 
(SächsLadÖffG) vom 1. Dezember 
2010 (SächsGVBl. S. 338), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27. Ja-
nuar 2012 (SächsGVBl. S. 130) wird 
vom Stadtrat der Landeshauptstadt 
Dresden verordnet:
§ 1
In der Landeshauptstadt Dresden 
dürfen alle Verkaufsstellen an 
folgendem Sonntag in der Zeit von 
12 bis 18 Uhr geöffnet sein:
am 10. Dezember 2017 anlässlich 
des 583. Dresdner Striezelmarktes 
– Weihnachtsstadt Dresden
§ 2
Zuwiderhandlungen gegen diese 

Verordnung sind Ordnungswid-
rigkeiten nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes über die Ladenöff-
nungszeiten im Freistaat Sachsen 
und können mit einer Geldbuße 
bis 5.000 Euro geahndet werden.
§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft und gilt bis zum 31. Dezem-
ber 2017.

Dresden, 28. März 2017

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 
SächsGemO:
Sollte diese Verordnung unter 

Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande ge-
kommen sein, gilt sie ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande 
gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Verord-
nung nicht oder fehlerhaft erfolgt 
ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung 
der Verordnung verletzt worden 
sind,
3. der Oberbürgermeister dem 
Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzeswidrigkeit 
widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 benann-

ten Frist
a. die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder
b. die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2  
Nr. 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der 
in Satz 1 genannten Jahresfrist 
jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Dresden, 28. März 2017

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Verordnung der Landeshauptstadt Dresden über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen an Sonntagen aus besonderem Anlass im Jahr 2017
Vom 23. März 2017

Aufgrund von § 8 Abs. 1 Satz 1 
in Verbindung mit § 8 Abs. 3 
des Gesetzes über die Ladenöff-
nungszeiten im Freistaat Sachsen 
(SächsLadÖffG) vom 1. Dezember 
2010 (SächsGVBl. S. 338), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27. Ja-
nuar 2012 (SächsGVBl. S. 130) wird 
vom Stadtrat der Landeshauptstadt 
Dresden verordnet:
§ 1
In der Landeshauptstadt Dresden 
dürfen alle Verkaufsstellen an 
folgendem Sonntag in der Zeit von 
12 bis 18 Uhr geöffnet sein:
am 9. Dezember 2018 anlässlich 
des 584. Dresdner Striezelmarktes 
– Weihnachtsstadt Dresden
§ 2
Zuwiderhandlungen gegen diese 

Verordnung sind Ordnungswid-
rigkeiten nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes über die Ladenöff-
nungszeiten im Freistaat Sachsen 
und können mit einer Geldbuße 
bis 5.000 Euro geahndet werden.
§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft und gilt bis zum 31. Dezem-
ber 2018.

Dresden, 28. März 2017

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 
SächsGemO:
Sollte diese Verordnung unter 

Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande ge-
kommen sein, gilt sie ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande 
gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Verord-
nung nicht oder fehlerhaft erfolgt 
ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung 
der Verordnung verletzt worden 
sind,
3. der Oberbürgermeister dem 
Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzeswidrigkeit 
widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 benann-

ten Frist
a. die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder
b. die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2  
Nr. 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der 
in Satz 1 genannten Jahresfrist 
jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Dresden, 28. März 2017

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Verordnung der Landeshauptstadt Dresden über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen an Sonntagen aus besonderem Anlass im Jahr 2018
Vom 23. März 2017

Aufgrund von § 8 Abs. 2 Satz 
1 in Verbindung mit § 8 Abs. 3 
des Gesetzes über die Ladenöff-
nungszeiten im Freistaat Sachsen 
(SächsLadÖffG) vom 1. Dezember 
2010 (SächsGVBl., S. 338), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 27. Ja-
nuar 2012 (SächsGVBl., S. 130) wird 
vom Stadtrat der Landeshauptstadt 
Dresden verordnet:
§ 1
In der Landeshauptstadt Dresden 

dürfen Verkaufsstellen in der Zeit 
von 12 bis 18 Uhr geöffnet sein:
1. am Sonntag, den 30. April 2017,
anlässlich des „Neustädter Früh-
lingsfestes auf der Hauptstraße“ 
im Stadtteil Innere Neustadt, 

innerhalb des Bereiches: 
Königstraße, Jorge-Gomondai-
Platz, Albertstraße, Köpckestraße, 
Große Meißner Straße
2. am Sonntag, den 28. Mai 2017,
anlässlich des Stadtteilfestes 

Verordnung der Landeshauptstadt Dresden über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen an Sonntagen aus besonderem regionalen Anlass  
im Jahr 2017
Vom 23. März 2017
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„sankt pieschen“ 
im Stadtteil Pieschen-Süd, inner-
halb der nachfolgend genannten 
Grenzstraßen auf beiden Stra-
ßenseiten:
Oschatzer Straße, Torgauer Straße, 
Bürgerstraße zwischen Torgauer 
und Oschatzer Straße, Konkordien-
straße zwischen Torgauer Straße 
und Konkordienplatz
3. am Sonntag, den 18. Juni 2017,
anlässlich der Veranstaltung „Bun-
te Republik Neustadt“
im Stadtteil Äußere Neustadt, 
innerhalb der nachfolgend ge-
nannten Grenzstraßen auf beiden 
Straßenseiten: 
Königsbrücker Straße, Bautzner 
Straße, Prießnitzstraße, Bischofs-
weg 
4. am Sonntag, den 25. Juni 2017,
anlässlich des „Elbhangfestes“
im Ortsteil Loschwitz, innerhalb 
des Bereiches und zu beiden Sei-
ten der:
Dammstraße, Fidelio-F.-Finke-
Straße, Winzerstraße, Pillnitzer 
Landstraße,
Körnerplatz sowie der Grundstraße 
1 und 2, Veilchenweg 2, Schiller-
straße 3, Friedrich-Wieck-Straße 1 

bis 11 und 2 bis 12 und im Umfeld 
der Pillnitzer Landstraße zwischen 
Winzerstraße und Pillnitzer Platz 
einschließlich Schloss Pillnitz–
August-Bockstiegel-Straße
5. am Sonntag, den 13. August 2017,
anlässlich des „Inselfestes Lau-
begast“
innerhalb des Bereiches:
Laubegaster Ufer zwischen Nieder-
poyritzer Straße und Coselgasse 
und den Grenzstraßen auf beiden 
Straßenseiten: Kronstädter Platz, 
Troppauer Straße, Donathstraße, 
Alttolkewitz, Niederpoyritzer 
Straße
6. am Sonntag, den 27. August 2017, 
anlässlich des „Hechtfestes“
im Stadtteil Leipziger Vorstadt, 
innerhalb der nachfolgend ge-
nannten Grenzstraßen auf beiden 
Straßenseiten:
Rudolf-Leonhard-Straße, Bischofs-
platz, Johann-Meyer-Straße, Bu-
chenstraße
7. am Sonntag, den 17. September, 
2017
anlässlich des „Prohliser Herbst-
festes“
innerhalb des Bereiches:
im Prohlis-Zentrum, Tornaer 

Straße, Reicker Straße, Mügelner 
Straße, Langer Weg auf beiden 
Straßenseiten, auf der Dohnaer 
Straße nördlich der B 172
§ 2
Zuwiderhandlungen gegen diese 
Verordnung sind Ordnungswidrig-
keiten nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-
setzes über die Ladenöffnungszeiten 
im Freistaat Sachsen und können 
mit einer Geldbuße bis 5.000 Euro 
geahndet werden.
§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft und gilt bis zum 31. Dezem-
ber 2017.

Dresden, 28. März 2017

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 
SächsGemO:
Sollte diese Verordnung unter 
Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekom-
men sein, gilt sie ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Verordnung 
nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der 
Verordnung verletzt worden sind,
3. der Oberbürgermeister dem 
Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzeswidrigkeit 
widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 benann-
ten Frist
a. die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder
b. die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 
oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 
1 genannten Jahresfrist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Dresden, 28. März 2017

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Stellenausschreibungen
In der Stadtverwaltung Dresden 
sind die nachfolgend aufgeführten 
Stellen zu besetzen. Jede einzelne 
der dort beschriebenen Aufgaben 
trägt ihren Teil zur Gestaltung 
einer funkt ionierenden und 
lebenswerten Stadt und Stadtge-
sellschaft bei. Wir laden Sie ein, 
daran mitzuwirken. Dresden ist 
eine von hoher Lebensqualität, 
sozialer und kultureller Vielfalt 
geprägte Landeshauptstadt mit 
mehr als 500 000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern. Wir bieten 
Ihnen familienfreundliche flexi-
ble Arbeitszeiten und vielfältige 
Fortbildungsmöglichkeiten, eine 
betriebliche Altersversorgung 
sowie ein ermäßigtes Ticket für 
den Personennahverkehr („Job-
Ticket“). Die Gleichbehandlung 
aller sich bewerbenden Personen 
ist uns nicht nur gesetzlicher 
Auftrag, sondern eine Selbstver-
ständlichkeit.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Erfüllen Sie die Anforderungen? 
Dann freuen wir uns über Ihre 
Bewerbung.
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung 
einen tabellarischen Lebenslauf, 
einen Nachweis über die erforderli-
che berufliche Qualifikation sowie 
qualifizierte Zeugnisse/Beurteilun-
gen bei. Senden Sie uns nur Kopien 
Ihrer Unterlagen und verzichten 

Sie auf Bewerbungsmappen und 
Schutzfolien, da sämtliche Bewer-
bungsunterlagen nach Abschluss 
des Stellenbesetzungsverfahrens 
datenschutzkonform vernichtet 
werden. 
Bewerbungen sind schriftlich 
(keine E-Mail) mit Angabe der 
Chiffre-Nr. zu richten an: 
Landeshauptstadt Dresden
Haupt- und Personalamt
Postfach 12 00 20
01001 Dresden.

■■ Im Stadtplanungsamt der 
Landeshauptstadt Dresden ist 
die Stelle mit der Stellenbezeich-
nung

Sachbearbeiter/-in  
Flächennutzungsplan 
(Beschäftigte bzw.  
Beschäftigter  
EntgGr. 13 TVöD)  
Chiffre-Nr.: 61170302

ab dem 1. August 2017 zu besetzen.
Wesentliche Inhalte
1. Verantwortung für die Bearbei-
tung des Flächennutzungsplanes 

■■ Koordinierung der Planungs-
inhalte sowie Grundzüge der 
gesamtstädtischen Planung ent-

sprechend Planverfahren und 
nach BauGB

■■ fachliche Wertung zu Planalter-
nativen und Erarbeitung von Ent-
scheidungsvorschlägen

■■ Wahrnehmung der Belange der 
vorbereitenden Bauleitplanung 
in Abstimmungen innerhalb des 
Amtes, mit anderen Fachämtern, 
übergeordneten Einrichtungen, 
Trägern öffentlicher Belange (TÖB), 
Einrichtungen des Umlandes

■■ Entscheidungsvorschläge über 
Empfehlungen zum Umgang mit 
den Anregungen von TÖB und 
Bürgern im Abwägungsverfahren 
Flächennutzungsplan

■■ Verantwortung für die aus Sicht 
der vorbereitenden Bauleitplanung 
spezifische Bearbeitung von Bauvor-
anfragen und Bauanträgen

■■ Sicherung der durchgängigen 
Öffentlichkeitsarbeit für den Ver-
antwortungsbereich

■■ Erarbeitung spezieller Vorlagen 
und Satzungen im Verantwortungs-
bereich

■■ Koordinierung der Öffentlich-
keitsarbeit des Sachgebietes bzgl. 
Aufbereitung der Planunterlagen 
für Internet und Printmedien
2. Verantwortung für die Erar-
beitung teilräumlicher Stadtent-
wicklungskonzepte und Rahmen-
konzepte nach gesamtstädtischen 
Vorgaben

Erforderliche Ausbildung
abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulbildung (zum Beispiel 
Diplom (Uni), Magister (Uni), 
Master (FH und Uni)) auf dem 
Gebiet Städtebau, Raumplanung, 
Architektur oder vergleichbare 
Fachrichtung
Erwartungen

■■ Kenntnisse über Planungsrecht 
(BauGB, BauNVO, PlanZVO, Sächs-
BauO)

■■ Grundkenntnisse Vertragsgestal-
tung und Honorarordnung

■■ langjährige Berufserfahrung 
zu vorbereitender Bauleitplanung

■■ strukturelles Denken und Ar-
beiten
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 13. April 2017

■■ Im Amt für Stadtgrün und Ab-
fallwirtschaft der Landeshaupt-
stadt Dresden ist die Stelle mit 
der Stellenbezeichnung

Sachgebietsleiter/-in 
Stadtreinigung  
(Beschäftigte bzw.  
Beschäftigter  
EntgGr. 11 TVöD)  
Chiffre-Nr.: 67170302
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ab dem 1. April 2017 zu besetzen.
Wesentliche Inhalte

■■ Leitung, Organisation und 
Koordinierung der Aufgaben des 
Sachgebietes

■■ Entscheidungen zu technisch-
organisatorischen Grundsatzrege-
lungen und Erarbeitung von Zielen 
für die öffentliche Reinigung der 
Landeshauptstadt Dresden,  Pla-
nung, Prüfung und Entscheidung 
zur Sicherung der Reinigungs- und 
der Entsorgungsleistungen

■■ Durchführen von planerischen 
und konzeptionelle Arbeiten  (feder-
führende Durchführung von Mo-
dellprojekten zu neuen Lösungen, 
Ausschreibung und Beauftragung 
von Leistungen, Festlegung von 
Leistungsvorgaben für beauftragte 
Firmen, Prüfung und Optimierung 
der beauftragten Leistungen)

■■ Federführung bei der Erar-
beitung und Fortschreibung der 
Verträge zu Reinigungs- und Ent-
sorgungsleistungen

■■ federführende Mitarbeit bei der 
Erarbeitung und der Fortschreibung 
der Straßenreinigungssatzung und 
der Straßenreinigungsgebühren-
satzung, Erarbeitung der Vorgaben 
zum Straßenreinigungskalender
Erforderliche Ausbildung
abgeschlossene Hochschulbildung 
(zum Beispiel Diplom (FH, BA), 
Bachelor (FH, BA oder Uni)) in den 
Fachrichtungen Abfallwirtschaft 
(zum Beispiel Versorgungs- und 
Entsorgungstechnik/Entsorgungs-
management), Umweltschutzver-
fahrenstechnik oder ähnliche 
Fachrichtung
Sonstige Anforderungen

■■ mindestens dreijährige Berufs-
erfahrung in der Stadtreinigung/
Abfallwirtschaft

■■ Fachkenntnisse im Vertrags- 
und Verwaltungsrecht sowie im 
Vergaberecht

■■ EDV-Kenntnisse (Microsoft Of-
fice, E-Mail- und Internetnutzung)

■■ Führerschein Klasse B
Erwartungen

■■ strukturelles Denken und Ar-
beiten

■■ Entscheidungsfähigkeit
■■ Rufbereitschaft

Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 13. April 2017

■■ Im Amt für Wirtschaftsförde-
rung der Landeshauptstadt Dres-
den ist die Stelle/sind die Stellen 
mit der Stellenbezeichnung

Kompetenzfeldmanager/ 
-in Kultur- und Kreativ-
wirtschaft (Beschäftigte 
bzw. Beschäftigter  

EntgGr. 11 TVöD)  
Chiffre-Nr.: 80170301

ab dem nächstmöglichen Zeit-
punkt zu besetzen.
Wesentliche Inhalte

■■ Beobachtung der Kreativwirt-
schaft und ihrer Teilmärkte, Be-
teiligung an lokalen Netzwerken 
der Kreativwirtschaft sowie enge 
Zusammenarbeit mit den Partnern: 
WGD, IHK, SMWA etc. 

■■ Teilnahmen an Messen und 
Veranstaltungen auch international 
als Voraussetzung für die Ableitung 
von Maßnahmen

■■ Entwicklung von Strategien 
und Handlungsempfehlungen zur 
Beförderung der Kreativwirtschaft  
mit Fokus auf Fördermaßnahmen 
für Unternehmen, Beförderung 
von Räumen und Verbesserung der 
Außenwahrnehmung; Einbettung 
der Maßnahmen in die Aktivitäten  
der Wirtschaftsförderung, auch 
branchenübergreifende Vorhaben. 
Dafür sind Best Practices anderer 
Standorte zu recherchieren, wis-
senschaftliche Untersuchungen 
zu nutzen und zu beauftragen. 
Konzeptionierung von Aufgaben-
stellung, Mitwirkung an der Ver-
gabe, Begleitung und Auswertung 
von diesen Untersuchungen

■■ Erarbeitung eines Umsetzungs-
konzeptes zur Beförderung der 
Kreativwirtschaft sowie dessen 
Realisierung

■■ konzeptionelle Weiterentwick-
lung und Umsetzung von Förder-
maßnahmen wie Kreativraumför-
derung oder Kreativraumbörse. 
Akquise von Fördermittelen und 
Fördermöglichkeiten

■■ Marketingaktivitäten
Erforderliche Ausbildung
abgeschlossene Hochschulbildung 
(zum Beispiel Diplom (FH, BA), 
Bachelor (FH, BA oder Uni))
Sonstige Anforderungen

■■ Kenntnisse und Erfahrungen in 
Teilmärkten der Kreativwirtschaft

■■ Kenntnisse in Raumwissen-
schaften (Geografie, Stadtplanung, 
Raumplanung)

■■ Kenntnisse in Wirtschaftswis-
senschaften, Wirtschaftsgeografie,

■■ Kenntnisse im Haushaltsrecht, 
Marketingkenntnisse, Nutzung 
Sozialer Medien

■■ Englischkenntnisse verhand-
lungssicher
Erwartungen

■■ Erfahrung im Projektmanage-
ment und er Abwicklung von 
Förderprojekten

■■ Verhandlungsgeschick und 
Moderationsfähigkeit

■■ Bereitschaft zur Teilnahme an 
Veranstaltungen außerhalb der 

regelmäßigen Arbeitszeit
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 18. April 2017

■■ In der Geschäftsbereichslei-
tung Umwelt und Kommunal-
wirtschaft der Landeshauptstadt 
Dresden sind zwei Stellen mit der 
Stellenbezeichnung

Referent/-in strategisches 
Beteiligungsmanagement 
(Beschäftigte bzw.  
Beschäftigter  
EntgGr. 13 TVöD)  
Chiffre-Nr.: GB7170301

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
zu besetzen.
Wesentliche Inhalte

■■ Unterstützung der Beigeordne-
ten für Umwelt und Kommunal-
wirtschaft im Bereich der strategi-
schen Beteiligungssteuerung

■■ Formulierung und Abwägung 
von gesamtstädtischen Zieldefi-
nitionen für Beteiligungsunter-
nehmen

■■ Aufstellung und Fortentwick-
lung eines Beteiligungskonzeptes, 
Erarbeitung von Entscheidungs-
vorschlägen zum Beteiligungs-
portfolio

■■ Aufgabenkritik insbesondere 
aus Sicht der Daseinsvorsorge der 
Kommune

■■ Beratung der Beigeordneten und 
Mandatsträger zu strategischen 
Fragen im Rahmen der Beteili-
gungssteuerung
Erforderliche Ausbildung
abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulbildung (Diplom (Uni), 
Magister (Uni), Master (FH, oder 
Uni)) in den Fachrichtungen Wirt-
schaftswissenschaften, Volkswirt-
schaft oder einer vergleichbaren 
Fachrichtung
Sonstige Anforderungen
Fachkenntnisse im Kommunal-
recht, Gesellschaftsrecht und 
kommunalen Haushaltsrecht
Erwartungen

■■ langjährige Berufserfahrung 
im Bereich Beteiligungsmanage-
ment oder Unternehmensführung/
Controlling

■■ Arbeitszeiten außerhalb der 
Dienstzeiten lt. Dienstvereinba-
rung

■■ strukturelles Denken und Ar-
beiten

■■ Kommunikationsfähigkeit
■■ Sicherheit im Auftreten

Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 19. April 2017

■■ In der Jugendgerichtshilfe des 
Jugendamtes der Landeshaupt-
stadt Dresden ist die Stelle mit 
der Stellenbezeichnung

Sozialarbeiter/-in/
Sozialpädagoge/-in  
Interventions- und  
Präventionsprogramm 
(Beschäftigte bzw.  
Beschäftigter  
EntgGr. S 12 TVöD)  
Chiffre-Nr.: 51170303

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
befristet als Langzeitkrankvertre-
tung zu besetzen.
Wesentliche Inhalte

■■ einzelfallbezogene Arbeitsvor-
gänge, unter anderem Interventi-
on unmittelbar nach der Straftat 
von Kindern, Jugendlichen und 
Heranwachsenden, Stützen der 
Betroffenen unmittelbar nach der 
polizeilichen Vernehmung (Krisen-
bewältigung), Vermittlung in der 
konkreten Konfliktsituation oder 
Klärung eines eventuell weiterfüh-
renden Hilfebedarfes

■■ konzeptionelle, fallübergrei-
fende Tätigkeit, unter anderem 
Entwicklung und Initiierung neuer 
kriminalpräventiver Konzepte oder 
institutionalisierte und fallüber-
greifende Kooperation mit den 
Jugendsachbearbeiter/-innen und 
weiteren

■■ Informations- und Öffentlich-
keitsarbeit, kriminalpräventive Netz-
werk- und Gremienarbeit, Erstellung 
inhaltlicher Analysen (zum Beispiel 
Statistiken, Sachberichte)

■■ fachliche Betreuung und Anlei-
tung von Praktikanten/-innen
Erforderliche Ausbildung
abgeschlossene Hochschulbildung, 
zum Beispiel Diplom (FH, BA), Bache-
lor (FH, BA oder Uni) in der Fachrich-
tung Sozialarbeit/Sozialpädagogik
Sonstige Anforderungen

■■ Vorlage eines erweiterten Füh-
rungszeugnisses nach § 30a BZRG 
i. V. mit § 30 Abs. 5 BZRG nach 
Aufforderung

■■ Führerschein Klasse B
Erwartungen

■■ Absicherung von Rufbereitschaft/
Haftdienst

■■ Fähigkeit zur Vermittlung zwi-
schen Konfliktparteien

■■ Kenntnisse des SGB VIII
■■ Kommunikationsfähigkeit, Si-

cherheit im Auftreten, Entschei-
dungsfähigkeit, strukturelles Den-
ken und Arbeiten
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
30 Stunden.
Bewerbungsfrist: 21. April 2017
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■■ Im Haupt- und Personalamt 
der Landeshauptstadt Dresden 
ist die Stelle mit der Stellenbe-
zeichnung

Projektmitarbeiter/-in 
SAP HCM (Beschäftigte 
bzw. Beschäftigter  
EntgGr. E 10)  
Chiffre-Nr.: 10170304

ab sofort befristet bis zum 30. 
September 2019 zu besetzen.
Wesentliche Inhalte

■■ Erarbeitung von Feinkonzepten 
für die Einführung von SAP HCM 
in den Modulen Personaladminis-
tration, -abrechnung und Organi-
sationsmanagement sowie weiterer 
HCM-Module

■■ Definition, Ausgestaltung und 
Umsetzung einheitlicher Verfah-
rensabläufe für das neue Personal-
managementsystem 

■■ Vorlage von Entscheidungsvor-
schlägen für die Projektleitung

■■ Grundlagenarbeit und konzep-
tionelle Tätigkeit für die Projekt-
leitung 

■■ Mitwirkung bei der Vergabe 
■■ Mitwirkung bei Umsetzung der 

Einführung des neuen Systems
■■ Ansprechpartner/-in in pro-

grammspezifischen Fragen für Nut-
zer und Projektgruppe (Key User)

■■ Erarbeitung und Aktualisierung 
von Teilprojektplänen in Abstim-
mung mit der Projektleitung

■■ Koordination der Zusammenar-
beit mit dem EB IT und weiteren Be-
teiligten (zum Beispiel Fachämtern, 
Bietern)  in einem Themengebiet

■■ Konzeption und Mitwirkung bei 
der Umsetzung von Berichten und 
Statisten sowie Workflows in SAP
Erforderliche Ausbildung
abgeschlossene Hochschulbildung 
– Diplom (FH, BA), Bachelor (FH, 
BA oder Uni), Fachwirt (VWA, BA), 
A-II-Lehrgang
Sonstige Anforderungen
Fachkenntnisse in SAP HCM (ins-
besondere Personalabrechnung; 
Personaladministration oder Or-
ganisationsmanagement; andere 
HCM-Module)
Erwartungen

■■ Erfahrung mit SAP Query und 
Workflows im Bereich HCM 

■■ Fachkenntnisse im Personalma-
nagement

■■ Fachkenntnisse im Projektma-
nagement

■■ gute IT-Fachkenntnisse  
■■ strukturelles Arbeiten und 

Denken
■■ Kooperationsfähigkeit und Ent-

scheidungsfähigkeit

Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 21. April 2017

■■ Im Eigenbetrieb IT-Dienst-
leistungen Dresden der Landes-
hauptstadt Dresden ist die Stelle 
mit der Stellenbezeichnung

Mitarbeiter/-in  
Verfahrensbetreuung 
(Beschäftigte bzw.  
Beschäftigter  
EntgGr. 8 TVöD  
Chiffre-Nr.: EB 17 06/2017

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
zu besetzen.
Wesentliche Inhalte

■■ Verfahrensbetreuung und Ver-
fahrenspflege für Fachverfahren 
(Archiv- und Dokumentenmana-
gementsysteme) 

■■ Mitarbeit bei Softwarepflege/ 
-wartung, Weiterentwicklung 
(Change-Management), Einfüh-
rung, Ablösung von Fachverfahren, 
Accountmanagement (Benutzer-
verwaltung, Berechtigungen, 
Rollenmanagement), Konfigura-
tionsmanagement, Customizing 
(Anpassung Parametrierung)

■■ Monitoring der Verfahren (Funk-
tions- und Performanceüberwa-
chung und Optimierung)

■■ Kennzahlen definieren und 
auswerten

■■ Sc hn it t s te l lenbet reuung, 
Datenimport/-export und System-
integration

■■ Erstellung, Änderung oder 
Übernahme von Programmen und 
Prozeduren

■■ Durchführung von Tests
■■ Aufbau, Betreuung und Nutzung 

von Testsystemen, Erstellung von 
Auswertungen (Verfahrensstatis-
tiken)

■■ Fehleranalyse und -behebung im 
Second-Level-Support und Weiter-
leitung an den Third-Level-Support 
(Unterstützung des Herstellers)

■■ Mitwirkung bei der Erstellung 
und Anpassung von Verfahrens-
dokumentationen (Verfahrens-
akte, Konfigurationsdatenbank, 
Benutzer- und Administrations-
dokumentation) und Fachkon-
zepten einschließlich Aufwands-/
Kostenermittlung, Erarbeitung 
und Untersuchung von Lösungs-
möglichkeiten, Mitwirkung bei 
der Bewertung und Auswahl von 
Systemen und Modulen
Erforderliche Ausbildung

■■ Ausbildung an einer Berufsschu-
le bzw. Berufsfachschule auf dem 
Gebiet der Informatik

Erwartungen
■■ Kenntnisse über Archivsysteme 

(Doxis), elektronische Signatur, 
Beweiswerterhaltung

■■ Kenntnisse in den Bereichen 
Software-Engineering, Program-
miersprachen (HTML, Java), XML, 
ORACLE-Datenbank, Betriebssyste-
me (Windows, LINUX), Web-Tech-
nologien, Netzwerkadministration

■■ anwendungsbereites Wissen zur 
DMS System- und Anwendungs-
architektur, Schnittstellen- und 
Prozessarchitektur sowie zum 
Zugriffs- und Rechte-System (Si-
cherheitsarchitektur)

■■ Grundkenntnisse auf dem Gebiet 
der DMS-Anwendungsentwicklung 
und Administration von DMS-
Systemen, speziell DMS Domea

■■ Kenntnisse in den Bereichen 
elektronische Vorgangsbearbei-
tung/DMS, Datenschutz, Informa-
tionssicherheit, Verwaltungsrecht

■■ Fachkenntnisse auf dem Gebiet 
der Anwendungsentwicklung und 
Projektarbeit

■■ analytisches und logisches 
Herangehen an technische Zusam-
menhänge
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungen sind bi s  zum  
21. April 2017 schriftlich oder per 
E-Mail (ebit-bewerbung@dresden.
de) mit Angabe der Chiffre-Nr. und 
den vollständigen Bewerbungsun-
terlagen zu richten an: 
Landeshauptstadt Dresden
Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen 
Dresden
Postfach 12 00 20
01001 Dresden. 

■■ Im Eigenbetrieb Kindertages-
einrichtungen der Landeshaupt-
stadt Dresden ist die Stelle mit 
der Stellenbezeichnung

Einrichtungsleiter/-in 
Kita Josephinenstraße 33 
in Dresden  
(Beschäftigte bzw.  
Beschäftigter  
EntgGr. S 15 TVöD SuE) 
Chiffre-Nr.: EB 55/520

ab sofort zu besetzen.
Wesentliche Inhalte
1. Planung und Koordination des 
organisatorischen Alltags der 
gesamten Einrichtung
2. Dienst- und Fachaufsicht
2.1. Personalmanagement 
2.2. Teamentwicklung und Team-
führung
2.3. Zusammenarbeit mit dem 
Träger

2.5. Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen im Sozialraum, 
Öffentlichkeitsarbeit
3. Qualitätssicherung und -ent-
wicklung 
4. Finanzverantwortung 
5. Gebäude, Inventar und Arbeits-
sicherheit
Erforderliche Ausbildung

■■ A b s c h lu s s  a l s  S t a a t l i c h 
anerkannte/-r Sozialpädagogin/
Sozialpädagoge bzw. anderer er-
forderlicher Abschluss nach Sächs-
QualiVO

■■ Vorlage eines eintragsfreien er-
weiterten Führungszeugnisses nach 
§ 30 a Bundeszentralregistergesetz 
(nach Aufforderung)
Erwartungen

■■ Kenntnisse des SGB VIII und 
sozialpädagogische Fachkenntnisse

■■ Kenntnis des Sächsischen Bil-
dungsplanes

■■ Berufserfahrung im Arbeitsfeld
■■ soziale Kompetenz, Loyalität, 

betriebswirtschaftliches Denken, 
Entscheidungsfähigkeit, Verant-
wortungsbewusstsein

■■ Kommunikationsfähigkeit, Ko-
operationsfähigkeit, Belastbarkeit, 
Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit

■■ lösungsorientiertes Arbeiten und 
sicherer Umgang im Beschwerde-
management

■■ partnerschaftliche Zusammen-
arbeit mit Eltern

■■ Repräsentation des Trägers nach 
innen und außen
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 32 + X Stunden.
Bewerbungen sind bis zum 28. Ap-
ril 2017 schriftlich (keine E-Mail) 
mit Angabe der Chiffre-Nr. und 
den vollständigen Bewerbungs-
unterlagen zu richten an: 
Landeshauptstadt Dresden
Eigenbetrieb Kindertageseinrich-
tungen Dresden
Postfach 12 00 20
01001 Dresden. 

■■ Im Jugendamt der Landes-
hauptstadt Dresden sind sieben 
Stellen mit der Stellenbezeich-
nung

Sozialpädagoge/-in  
Kinder- und  
Jugendnotdienst uaM  
(Beschäftigte bzw.  
Beschäftigter  
EntgGr. S12 TVöD)  
Chiffre-Nr.: 51170103

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Wesentliche Inhalte

■■ Inobhutnahme von Kindern und 
Jugendlichen auf der Grundlage des 
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§ 42 SGB VIII
■■ hoheitliche Maßnahmen für 

Kinder- und Jugendliche im Alter 
zwischen 0 und unter 18 Jahren in 
akuten Not- und Gefahrenlagen, 
insbesondere in Fällen grober 
Vernachlässigung, Kindesmiss-
handlungen, sexueller Gewalt 
und weiteren Problemlagen

■■ Einleitung vorläufiger Maß-
nahmen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen Kriseninter-
vention

■■ Ausübung aller Rechtshand-
lungen während der Inobhutnah-
me unter angemessener Beach-
tung des mutmaßlichen Willens 
der Personensorgeberechtigten

■■ Bet reuung, a ltersgerechte 
Erziehung und Versorgung der 
Kinder- und Jugendlichen

■■ Erarbeitung von möglichen 
Konfliktlösungen

■■ Zusammenarbeit mit anderen 
Dienststellen und Behörden, 
insbesondere den zuständigen 
Stadtteilsozialdiensten

■■ Teilnahme an Teamberatungen 
und Supervisionen
Erforderliche Ausbildung
Diplom (FH), Bachelor (FH oder 
Uni) – abgeschlossene Hoch-

schulbildung in der Fachrichtung 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik
Sonstige Anforderungen

■■ Vorlage eines erweiterten po-
lizeilichen Führungszeugnisses 
nach § 30 a BZRG i.V. mit § 30 Abs. 
5 BZRG nach Aufforderung

■■ Fahrerlaubnis Klasse B
Erwartungen

■■ Bereitschaft zum Wechsel-
schichtdienst

■■ Kenntnisse im SGB VIII
■■ Kenntnisse der Methoden der 

sozialpädagogischen Krisenin-
tervention

■■ strukturelles Denken und Ar-
beiten, Entscheidungsfähigkeit, 
Kooperations- und Kommunika-
tionsfähigkeit
Die wöchentliche Arbeitszeit 
beträgt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 30. April 2017 
(Verlängerung)

■■ Im Straßen- und Tiefbauamt 
der Landeshauptstadt Dresden 
ist die Stelle mit der Stellenbe-
zeichnung

Abteilungsleiter/-in  
Verkehrssteuerung/ 

Öffentliche Beleuch-
tung (Beschäftigte bzw. 
Beschäftigter  
EntgGr. 15 TVöD EGO)  
Chiffre-Nr.: 66170301

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
zu besetzen.
Wesentliche Inhalte

■■ fachliche und personelle Lei-
tung, Organisation und Koordi-
nierung der Abteilung

■■ Entwicklung der Strategie 
für das Verkehrsmanagement 
der Stadt Dresden und ihrer 
Tei lkomponenten Verkehrs -
steuerung, Lichtsignalanlagen, 
Verkehrsleiteinrichtungen, Park-
raumbewirtschaftung, Straßen-
sperrkoordinierung; Strategie-
entwicklung bei Maßnahmen 
zur Beschleunigung des ÖPNV 
aus Sicht des Straßenbaulastträ-
gers, Entwicklung verschiedener 
Förderprojekte

■■ Erarbeitung und Festlegung 
von Gestaltungszielen der öf-
fentlichen Beleuchtung 

■■ Planung und Bewirtschaftung 
der Haushaltmittel der Abteilung 

(investiv und konsumtiv); Sicher-
stellung des wirtschaftlichen und 
haushaltgerechten Einsatzes der 
vorhandenen Mittel
Erforderliche Ausbildung
abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulbildung (Diplom (Uni), 
Magister (Uni), Master (FH und 
Uni)) Fachrichtung Verkehrsin-
genieurwesen
Sonstige Anforderungen

■■ mindestens dreijährige Füh-
rungserfahrung, vorzugsweise 
kommunaler Bereich, Berufs-
erfahrung auf dem Gebiet der 
Verkehrstechnik

■■ Fachkenntnisse im Verkehrs-, 
Bau- und Vertragsrecht, Verwal-
tungsrecht sowie im Bereich der 
Straßenverkehrstechnik sowie 
dazugehöriger technischer Nor-
men und Regelwerke

■■ Führerschein Klasse B
Erwartungen

■■ Entscheidungsfähigkeit, Füh-
rungskompetenz, Sicherheit im 
Auftreten, Kommunikationsfä-
higkeit
Die wöchentliche Arbeitszeit 
beträgt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 5. Juni 2017 
(Verlängerung)

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundes-
meldegesetz (BMG) darf die Mel-
debehörde an Parteien, Wäh-
lergruppen und andere Träger 
von Wahlvorschlägen im Zu-
sammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den 
der Wahl oder Abst immung 
vorausgehenden sechs Monaten 
auf Antrag Auskunft aus dem 
Melderegister geben. 
D ie s  g i l t  auc h f ü r  d ie  a m  
24. September 2017 bevorstehende 
Bundestagswahl.
Gemäß § 50 Absatz 2 BMG darf 
die Meldebehörde auf Antrag 
an Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk Auskunft aus dem 
Melderegister über Alters- und 
Ehejubiläen von Einwohnern er-
teilen. Altersjubiläen sind dabei 
der 70. Geburtstag, jeder fünfte 
weitere Geburtstag und ab dem 

100. Geburtstag jeder weitere 
folgende Geburtstag. Ehejubilä-
en sind der 50., 60., 65., 70. und  
75. Hochzeitstag.
Gemäß § 50 Absatz 3 BMG darf an 
Adressbuchverlage zu allen Ein-
wohnern, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, zwecks Erstel-
lung von Adressbüchern ebenfalls 
Auskunft aus dem Melderegister 
erteilt werden.
Gemäß § 42 Absatz 2 und 3 BMG 
darf die Meldebehörde zu Fami-
lienangehörigen von Mitgliedern 
einer öf fent l ich-recht l ichen 
Religionsgesellschaft, die nicht 
derselben oder keiner öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft 
angehören, ebenfalls Daten über-
mitteln. Familienangehörige sind 
der Ehegatte oder Lebenspart-
ner, minderjährige Kinder und 
die Eltern von minderjährigen 
Kindern.

Die Einwohner der Landeshaupt-
stadt Dresden haben jedoch die 
Mögl ichkeit , der Auskunf ts -
erteilung zu ihren Daten aus 
den oben genannten Gründen 
gegenüber der Meldebehörde zu 
widersprechen. Den Widerspruch 
kann jeder Dresdner einlegen. Der 
Widerspruch für eine derartige 
Gruppenauskunft bzw. Daten-
übermittlung ist ab Eingang bei 
der Meldebehörde und Eintrag 
in das Melderegister sofort wirk-
sam. Für die Gewährleistung der 
Wirksamkeit für Auskünfte zu der 
bevorstehenden Bundestagswahl 
kann der Widerspruch ab sofort 
bis 15. April 2017 schrift lich 
eingelegt werden bei:
Landeshauptstadt Dresden
Bürgeramt
Abteilung Bürgerservice
Sachgebiet Meldewesen
Postfach 12 00 20

01001 Dresden
Gleichfalls kann der Widerspruch 
gegen die Auskunftserteilung in 
jedem Bürgerbüro und jeder 
Meldestelle der Landeshaupt-
stadt Dresden unter persönlicher 
Vorsprache eingereicht werden. 
Nutzbar ist ebenfalls der im 
Internet unter www.dresden.de 
befindliche „Antrag Übermitt-
lungssperre und Einwilligung“. 
Die eingereichten und in das 
Melderegister der Landeshaupt-
stadt Dresden eingetragenen 
Widersprüche bleiben bis auf 
Widerruf oder Wegzug bestehen. 
Bereits eingetragene Übermitt-
lungssperren müssen somit nicht 
erneuert werden. 

Dresden, 30. März 2017

Ingrid van Kaldenkerken
Leiterin Bürgeramt

Widerspruchsrecht bei Melderegisterauskünften an Parteien,  
Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen, anlässlich 
von Alters- und Ehejubiläen, an Adressbuchverlage und zu  
Familienmitgliedern von Angehörigen einer  
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft

Ortsübliche Bekanntmachung zum
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Das Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt der Landeshaupt-
stadt Dresden (VLÜA) erlässt an alle 
Halter und verantwortliche Personen 
von Geflügel und in Gefangenschaft 
gehaltene Vögel anderer Arten im 
Stadtgebiet der Landeshauptstadt 
Dresden folgende Tierseuchenrecht-
liche Allgemeinverfügung:
1. Die Tierseuchenrechtlichen Allge-
meinverfügungen über das Verbot 
der Durchführung von Geflügel-
ausstellungen und -märkten, sowie 
Veranstaltungen ähnlicher Art zum 

Schutz gegen die Geflügelpest im 
Stadtgebiet der Landeshauptstadt 
Dresden vom 21. November 2016 
wird aufgehoben.
2. Für diese Allgemeinverfügung 
werden keine Kosten erhoben.
3. Die Allgemeinverfügung tritt 
am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. Sie kann nebst 
Begründung im Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt 
Dresden, Burkersdorfer Weg 18, 
01189 Dresden, zu den Geschäfts-
zeiten eingesehen werden.  

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung 
kann innerhalb eines Monats ab 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei 
der Landeshauptstadt Dresden zu 
erheben. Der Hauptsitz befindet 
sich im Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19 
in 01067 Dresden. 
Hinweise
Die aufschiebende Wirkung eines 
Widerspruchs entfällt gemäß § 37 
Tiergesundheitsgesetz (TierGesG). 
Weitere aktuelle Entwicklungen 

entnehmen Sie bitte www.dresden.
de/gefluegelpest. 
Die in der „Verordnung über beson-
dere Schutzmaßregeln in kleinen 
Geflügelhaltungen“ festgelegten 
hohen Biosicherheitsmaßnahmen 
für Geflügelhaltungen sind bis zum 
Ende der Geltungsdauer dieser 
Bundesverordnung einzuhalten.

VD Kerstin Normann
Amtstierärztin
Leiterin des Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachungsamtes

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zur Aufhebung der  
Tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügung über das Verbot der 
Durchführung von Geflügelausstellungen und -märkten, sowie  
Veranstaltungen ähnlicher Art zum Schutz gegen die Geflügelpest 
im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Dresden vom 21. November 2016

Öffentliche Bekanntmachung des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Das Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt der Landes-
hauptstadt Dresden (VLÜA) erlässt 
an Halter von Vögeln im genann-
ten Beobachtungsgebiet sowie an 
Jagdausübungsberechtigte im Be-
obachtungsgebiet folgende Tierseu-
chenrechtliche Allgemeinverfügung:
1. Die Tierseuchenrechtlichen Allge-
meinverfügungen zur Bekämpfung 
der Geflügelpest im Beobachtungs-
gebiet vom 22. November 2016, 8. 
Dezember 2016, 19. Dezember 2016, 
20. Januar 2017 und 21. März 2017 
werden aufgehoben.
2. Für diese Allgemeinverfügung 

werden keine Kosten erhoben.
3. Die Allgemeinverfügung tritt 
am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. Sie kann nebst 
Begründung im Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt 
Dresden, Burkersdorfer Weg 18, 
01189 Dresden zu den Geschäfts-
zeiten eingesehen werden.  
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung 
kann innerhalb eines Monats ab 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei 
der Landeshauptstadt Dresden zu 
erheben. Der Hauptsitz befindet 

sich im Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19 
in 01067 Dresden. 
Hinweise
Die aufschiebende Wirkung eines 
Widerspruchs entfällt gemäß § 37 
Tiergesundheitsgesetz (TierGesG). 
Weitere aktuelle Entwicklungen 
entnehmen Sie bitte www.dresden.
de/gefluegelpest. 
Die Restriktionsgebiete außerhalb 
des Stadtgebietes Dresden erfragen 
Sie bitte bei der entsprechend zu-
ständigen Veterinärbehörde.
Die in der „Verordnung über beson-
dere Schutzmaßregeln in kleinen 
Geflügelhaltungen“ festgelegten 

hohen Biosicherheitsmaßnahmen 
für Geflügelhaltungen sind bis 
zum Ende der Geltungsdauer dieser 
Bundesverordnung einzuhalten.
Die landesweite allgemeine Stall-
pflicht von Geflügel sowie in Gefan-
genschaft gehaltene Vögel anderer 
Arten wurde per Tierseuchenrecht-
licher Allgemeinverfügung der 
Landesdirektion Sachsen vom 20. 
März 2017 aufgehoben.

VD Kerstin Normann
Amtstierärztin
Leiterin des Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachungsamtes

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zur Aufhebung der  
Allgemeinverfügungen zur Bekämpfung der der Geflügelpest im  
Beobachtungsgebiet vom 22. November 2016, 8. Dezember 2016,  
19. Dezember 2016, 20. Januar 2017 und 21. März 2017

Öffentliche Bekanntmachung des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Das Amt für Geodaten und Kata-
ster hat Daten des Liegenschafts-
katasters geändert:
Art der Änderung: 1. Verände-
rung des Gebäudenachweises
Betroffene Flurstücke
Gemarkung: Altstadt II
Flurstücke: 465, 470/8, 472/6, 
472/8, 480/6, 522/3
Gemarkung: Coschütz

Flurstücke: 13/1, 38/4, 41/13, 99, 
224t, 230/87, 230/97, 230/98, 233r, 
236f, 236z, 237q, 240c, 240k, 241b, 
304d, 331/2, 348/2, 361/4, 420/6, 
420/8, 467/15, 467/16, 467b, 467e, 
468/9, 468/20, 470, 529, 603/29
Gemarkung: Cotta
Flurstück: 373
Gemarkung: Dölzschen
Flurstücke: 12/2, 12/3, 18/7, 21/1, 

67h, 67p, 76/3, 77, 81, 107/2, 149l, 
149z, 162r, 163f, 165o, 191/5, 
194/11, 198, 200/1, 210/6, 259/1, 
343, 344, 345, 349 
Gemarkung: Eschdorf
Flurstücke: 3/5, 90/3, 145/2, 164/5, 
173/2, 928
Gemarkung: Friedrichstadt
Flurstücke: 334/1, 335/7
Gemarkung: Gittersee

Flurstücke: 17/1, 17/3, 18/1, 22, 
26, 99/2, 99/3, 99/8, 100/6, 101/3, 
116/4, 118/15, 119, 124b, 125a, 
127a, 127b, 127c, 128s, 128t, 
128u, 129/15, 130/5, 130h, 131a, 
133f, 139h, 140d, 145q, 152, 165, 
166/1, 166/2, 168, 181c, 181q, 182b, 
190l, 194
Gemarkung: Gorbitz
Flurstücke: 48, 53, 62, 89/3, 100, 

Offenlegung der Änderung von Daten des Liegenschaftskatasters 
nach § 14 Abs. 6 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz
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126, 133, 142i, 143/8, 149, 153, 
161, 188/1, 191/5, 192a, 199, 214/6, 
214/7, 223, 317/1, 318/1, 373, 394, 
395, 396, 531/1, 687/3, 688, 705/6, 
718/2, 728/1, 739/5, 746
Gemarkung: Gostritz
Flurstücke: 92, 100/5
Gemarkung: Großluga
Flurstücke: 15, 17/4
Gemarkung: Großzschachwitz
Flurstücke: 53/11, 85/2, 148/1, 
212/3
Gemarkung: Kleinzschachwitz
Flurstücke: 16/1, 21c, 28, 52/16, 
56/1, 63/1, 105/3, 108e, 184c, 185q, 
186/5, 186/6, 202/5
Gemarkung: Leuben
Flurstücke: 158/25, 164/7, 164/13, 
165/12, 165/15, 165/24, 179/7, 
208h, 215/2, 257/1
Gemarkung: Leubnitz-Neuostra
Flurstücke: 99, 102b, 304e, 344/4, 
344/5, 345/5, 346/2, 346/4, 411c, 
502, 520, 527d, 611, 649/13, 649/14, 
654/10, 654/12, 655/10, 655/11, 
656/7, 711, 864, 866/1
Gemarkung: Löbtau
Flurstücke: 2/1, 10/2, 17/6, 41a, 41t, 
101/3, 104s, 114d, 118i, 150/2, 157f, 
182/3, 216/29, 230w, 234h, 237o, 
261/5, 270/3, 294, 303, 303d, 308/2, 
313e, 314f, 315/7, 320, 323/8
Gemarkung: Meußlitz
Flurstücke: 3a, 15/12, 17t, 18a, 
24/14, 28/9, 43/16, 113g, 237, 261/1
Gemarkung: Naußlitz
Flurstücke: 28, 28i, 33m, 39o, 39w, 
46l, 48q, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16, 
91/17, 93, 93m, 93t, 93z, 108/1, 108p, 
112r, 112y, 113k, 113l, 118a, 125y, 
132/9, 158/1, 229, 234, 260, 261, 445
Gemarkung: Niedersedlitz
Flurstücke: 83/10, 231/6, 257/2, 
257/12
Gemarkung: Plauen

Flurstücke: 8, 29/6, 43/12, 43/13, 
66/1, 68/1, 69/8, 69v, 75, 145/3, 
150/10, 152/4, 152c, 152f, 169, 169a, 
183x, 191/4, 194e, 197/1, 219, 232/1, 
234, 240/2, 258/3, 258/4, 345, 360, 
515/2, 687/2
Gemarkung: Reitzendorf
Flurstücke: 1/6, 31/3, 84/4, 174/5, 178
Gemarkung: Rossendorf
Flurstück: 67/18
Gemarkung: Roßthal
Flurstücke: 1/1, 1/3, 5/1, 12/6, 37e
Gemarkung: Schönfeld
Flurstücke: 27, 33/2, 37, 102/1, 
299, 299/5, 325/5, 337/7, 484a, 
490/11, 758
Gemarkung: Sporbitz
Flurstücke: 1, 5/5, 5b, 16c
Gemarkung: Schullwitz
Flurstücke: 18, 91a, 124/2, 136, 
145, 146, 252, 447/2
Gemarkung: Torna
Flurstücke: 36a, 77
Gemarkung: Weißig
Flurstücke: 21/1, 26/4, 61/1, 78, 
81/2, 259/15, 570c, 577/5, 669g, 
672/8, 940, 945, 946/3, 1095/2, 
1157/3
Gemarkung: Wölfnitz
Flurstücke: 4/6, 19/1, 132, 133, 141, 
149, 152, 166, 183, 184
Gemarkung: Zaschendorf
Flurstück: 39/3
Art der Änderung: 2. Verände-
rung der tatsächlichen Nutzung 
mit Änderung der Wirtschafts-
art
Betroffene Flurstücke
Gemarkung: Blasewitz
Flurstück: 597a
Gemarkung: Coschütz
Flurstück: 241b
Gemarkung: Dölzschen
Flurstück: 162r
Gemarkung: Gittersee

Flurstücke: 125a, 127b, 127c, 
128s, 131a
Gemarkung: Gorbitz
Flurstück: 191/5
Gemarkung: Kleinzschachwitz
Flurstück: 21c
Gemarkung: Leubnitz-Neuostra
Flurstücke: 527d, 866/1
Gemarkung: Naußlitz
Flurstück: 112y
Gemarkung: Plauen
Flurstück: 234
Gemarkung: Schullwitz
Flurstücke: 134, 148, 155/1, 156, 
162/1, 162/2, 167/1, 447/2
Gemarkung: Torna
Flurstück: 77
Gemarkung: Weißig
Flurstück: 672/8
Gemarkung: Wölfnitz
Flurstück: 166
Art der Änderung: 3. Verände-
rung der tatsächlichen Nutzung 
ohne Änderung der Wirtschafts-
art
Betroffene Flurstücke
Gemarkung: Coschütz
Flurstück: 230/87
Gemarkung: Großzschachwitz
Flurstück: 212/3
Gemarkung: Laubegast
Flurstück: 51a
Gemarkung: Rossendorf
Flurstück: 67/18
Gemarkung: Schullwitz
Flurstücke: 136, 146, 147
Gemarkung: Striesen
Flurstücke: 539/1, 619, 642/1, 652/1
Gemarkung: Weißig
Flurstück: 1157/3
Allen Betroffenen wird die Ände-
rung der Daten des Liegenschafts-
katasters durch Offenlegung 
bekannt gemacht. Die Ermächti-
gung zur Bekanntgabe auf diesem 

Wege ergibt sich aus § 14 Abs. 6 
SächsVermKatG.
Das Amt für Geodaten und Katas-
ter ist nach § 2 des Gesetzes über 
das amtliche Vermessungswesen 
und das Liegenschaftskataster 
im Freistaat Sachsen (Sächsisches 
Vermessungs- und Katastergesetz 
– SächsVermKatG) vom 29. Januar 
2008 (SächsGVBl. S.138, Artikel 9 
des Gesetzes zur Neuordnung der 
Sächsischen Verwaltung (Sächsi-
sches Verwaltungsneuordnungsge-
setz – SächsVwNG)), in der jeweils 
geltenden Fassung, für die Führung 
des Liegenschaftskatasters zustän-
dig. Der Änderung der Daten des 
Liegenschaftskatasters liegen die 
Vorschriften des § 14 SächsVerm-
KatG zugrunde.
Die Unterlagen liegen ab dem  
7. April 2017 bis zum 8. Mai 2017 
im Kundenservice Ammonstraße 
74, Zimmer 2852, in der Zeit
Montag und Freitag 
von 9 bis 12 Uhr und
Dienstag und Donnerstag 
von 9 bis 18 Uhr
zur Einsichtnahme bereit. Nach 
§ 14 Abs. 6 Satz 5 SächsVermKatG 
gilt die Änderung der Daten des 
Liegenschaftskatasters sieben Tage 
nach Ablauf der Offenlegungsfrist 
als bekannt gegeben.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen 
unter der Telefonnummer (03 51)  
4 88 40 09 oder über E-Mail liegen-
schaftskataster@dresden.de zur 
Verfügung.

Dresden, 27. März 2017

Klara Töpfer
Leiterin des Amtes für Geodaten 
und Kataster

Auf der Grundlage des § 8 des 
Bundesfe r n s t ra ßengeset zes 
(FStrG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Juni 
2007 (BGBl. I S. 1206) i. V. m.  
§ 20 des Straßengesetzes für den 
Freistaat Sachsen (Sächsisches 
St raßengesetz – SächsSt rG) 
vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl.  
S.  93) ,  zuletzt geänder t am  
2. April 2014 (SächsGVBl. S. 234) 
wird Folgendes angeordnet.
1. Die im öf fent l ichen St ra-
ßenraum der Landeshauptstadt 
Dresden (einschl ießl ich der 

durch die Stadt führenden Bun-
desfernstraßen) widerrechtlich 
angebrachten bzw. aufgestellten 
Werbeanlagen oder Werbeträger 
(zum Beispiel Veranstaltungswer-
bung, Wahlwerbung, Hinweis-
schilder, Wegweiser für Firmen, 
Gewerbeausübungen) sind vom 
Eigentümer/von der Eigentüme-
rin und/oder Verursachenden bis 
zum 10. April 2017, 10 Uhr, zu 
beseitigen.
2. Das widerrechtliche Anbringen 
bzw. Aufstellen von Werbean-
lagen oder Werbeträgern (zum 

Beispiel Veranstaltungswerbung, 
Wahlwerbung, Hinweisschilder, 
Wegweiser für Firmen, Gewer-
beausübungen) im öffentlichen 
Straßenraum der Landeshaupt-
stadt Dresden (einschließlich 
der durch die Stadt führenden 
Bundesfernstraßen) ist zu un-
terlassen.
3. Soweit die Beseitigung der 
Werbeanlagen oder Werbeträger 
bis zu dem in Ziffer 1 genann-
ten Termin nicht erfolgt, wird 
die Landeshauptstadt Dresden 
auf Kosten der Pf lichtigen die 

Beseitigung vornehmen. 
Die Kosten betragen voraussicht-
lich ca. 5,15 Euro bzw. 9,50 Euro 
je entfernter Werbeanlage oder 
Werbeträger.
4. Es wird die sofortige Vollzie-
hung der Verpf lichtung nach 
Ziffer 1 angeordnet.
Die Allgemeinverfügung gilt am 
7. April 2017 als bekannt gegeben. 
Die Allgemeinverfügung, deren 
Begründung sowie die Begrün-
dung des besonderen Interesses 
an der sofortigen Vollziehung 
können im vol len Wor t laut 

Beseitigung/Unterlassung widerrechtlich angebrachter bzw.  
aufgestellter Werbeanlagen oder Werbeträger im öffentlichen  
Straßenraum der Landeshauptstadt Dresden

Allgemeinverfügung
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Der ständige Umlegungsausschuss 
der Landeshauptstadt Dresden hat 
am 22. September 2016 gemäß 
§ 82 Baugesetzbuch (BauGB) den 
Beschluss über die vereinfachte 
Umlegung gefasst. Der Beschluss, 
bestehend aus der Bestandskarte 
(alter Bestand), der Umlegungskarte 
(neuer Bestand) und dem Verzeichnis 
für die Flurstücke Nr. 327/4, 327/8, 
327/9, 328/1, 328/2, 328/3, 329/1, 329/2, 
329/3, 330/1, 330/2, 330/3, 331/1, 331/2, 
331/3, 332/1, 332/2, 332/3, 332/4, 332/5, 
332/6, 333/2,333/1, 333/3, 333/4, 334/1, 
334/2, 334/3, 334/4,335/1, 335/2, 335/3, 
337/1, 337/2, 337/3, 338/1, 338/2, 338/3, 

339/1, 339/2, 339/3, 342/1, 342/2, 
342/3, 343/1, 343/2, 343/3, 344/1, 
344/2, 344/3, 348/1, 348/2, 348/3, 
351/1, 351/2, 351/3, 353/4, 353/9, 
353/10, 356/10 und 356/11 (alle alt) 
der Gemarkung Mickten, ist am  
14. März 2017 unanfechtbar gewor-
den. Die Unanfechtbarkeit wird 
hiermit bekannt gemacht.
Das Gebiet der vereinfachten Um-
legung ist in der nebenstehenden 
Karte (ohne Maßstab) dargestellt. 
Mit dieser Bekanntmachung wird 
gemäß § 83 BauGB in der derzeit 
geltenden Fassung der bisheri-
ge Rechtszustand durch den im 

Beschluss über die vereinfachte 
Umlegung vorgesehenen neuen 
Rechtszustand ersetzt. Die Bekannt-
machung schließt die Einweisung 
der neuen Eigentümer in den Besitz 
der zugeteilten Grundstücke oder 
Grundstücksteile ein.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Diese Bekanntmachung kann von 
den Betroffenen innerhalb von 
sechs Wochen, gerechnet vom 
Tage nach dieser öffentlichen 
Bekanntmachung, durch Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung 
angefochten werden. Der Antrag 
ist bei der Geschäftsstelle des Umle-

gungsausschusses der Landeshaupt-
stadt Dresden, Amt für Geodaten 
und Kataster, Ammonstraße 74 
(World Trade Center), 01067 Dres-
den, einzureichen (§ 217 BauGB). 
Über den Antrag entscheidet das 
Landgericht Chemnitz, Kammer 
für Baulandsachen, Postfach 130, 
in 09001 Chemnitz, Hohe Straße 
19/23, 09112 Chemnitz.

Dresden, 23. März 2017

Dr. Peter Lames
Vorsitzender des Umlegungsaus-
schusses

Vereinfachte Umlegung Nr. 47 „Sternstraße”,  
Gemarkung Mickten
Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit und das Inkrafttreten der vereinfachten Umlegung

bei der Landeshauptstadt Dres-
den, Straßen- und Tiefbauamt,  
SG Straßenverwaltung, St. Peters-
burger Straße 9, 01069 Dresden, 
Zimmer K 135, während der 
Sprechzeiten oder nach vorheri-

ger telefonischer Vereinbarung, 
Telefon: (03 51) 4 88 17 72, ein-
gesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung 
kann innerhalb eines Monats 

nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. 
Der Widerspruch ist bei der 
Landeshauptstadt Dresden zu 
erheben. 
Der Hauptsitz befindet sich im 

Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 
Dresden.

Prof. Reinhard Koettnitz
Leiter des Straßen- und Tief-
bauamtes



30 A m T l I C H E S
14|2017

Donnerstag, 6. April

Dresdner Amtsblattwww.dresden.de/amtsblatt

Die Flurbereinigungsbehörde 
erklärt das Bodenordnungsver-
fahren Marsdorf (Milchviehan-
lage, Bergeraum, Brunnen) für 
abgeschlossen und stellt hiermit 
fest, dass die Ausführung nach 
dem Bodenordnungsplan bewirkt 
ist und dass den Beteiligten keine 
Ansprüche mehr zustehen, die 
im Bodenordnungsverfahren 
hätten berücksichtigt werden 

müssen.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Schlussfeststellung 
kann innerhalb eines Monats 
nach ihrer Bekanntgabe schrift-
lich oder mündlich zur Nieder-
schrift beim Landratsamt Baut-
zen, Sitz Bautzen, Bahnhofstraße 
9, 02625 Bautzen, Widerspruch 
eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch 

beim Landratsamt Bautzen, Amt 
für Bodenordnung, Vermessung 
und Geoinformation, Sachgebiet 
Flurneuordnung, Flurbereini-
gungsbehörde, Garnisonsplatz 
9,  01917 Kamenz, eingeleg t 
werden.

Björn Schober
Teamleiter
Sachgebiet Flurneuordnung

Bodenordnungsverfahren Marsdorf (Milchvieh-
anlage, Bergeraum, Brunnen) Landeshauptstadt  
Dresden, Verfahrenskennzahl 120049
Schlussfeststellung vom 29. März 2017

Öffentliche Bekanntmachung des Landratsamtes Bautzen

Die SUC Sächsische Umwelt-
schutz Consulting GmbH, mit 
Sitz Jagdweg 10 in 01159 Dresden, 
beantragte mit Datum vom 16. 
November 2015 die wasserrecht-
liche Erlaubnis nach § 8 Absatz 
1 des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushaltes (Wasserhaus-
haltsgesetz) vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Au-
gust 2016 (BGBl. I S. 1972) geändert 
worden ist, für die Versickerung 
von Niederschlagswasser von den 
befestigten Flächen und Dächern 
des am Standort Magazinstraße 
17 in 01099 Dresden, Flurstück 
27/7, der Gemarkung Heller -
berge geplanten Abfallzentrums 
Dresden-Nord. 
Für das Vorhaben f inden die 
Bestimmungen der Industrie-
kläranlagen-Zulassungs- und 
Überwachungsverordnung (IZÜV) 
Anwendung. Das Vorhaben wurde 
am 12. Januar 2017 öffentlich 
bekannt gemacht. Die öffentliche 
Auslegung der Antragsunterlagen 
erfolgte vom 20. Januar 2017 bis 
einschließlich 20. Februar 2017 

im Umweltamt der Landeshaupt-
stadt Dresden und im Internet. 
Einwendungen konnten vom  
20. Januar 2017 bis einschließlich 
6. März 2017 erhoben werden.
Hiermit wird mitgeteilt, dass der 
für den 27. April 2017 ab 10 Uhr 
im neuen Rathaus, Dr.- Külz-Ring 
19, 01067 Dresden, anberaumte 
Erörterungstermin entfällt.
Hinweis: Diese Bekanntmachung 
betrifft ausschließlich das oben 
genannte wasserrechtliche Ver-
fahren. Der Erörterungstermin 
im Verfahren auf Erteilung ei-
ner Genehmigung nach § 4 des 
Gesetzes zum Schutz vor schäd-
l ichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschüt terungen 
und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz – BIm-
SchG) zur Errichtung und Betrieb 
einer Anlage zur zeitweiligen 
Lagerung und Behandlung von 
festen und flüssigen, gefährlichen 
und nicht gefährlichen Abfällen 
am Standort Magazinstraße 17 
in 01099 Dresden ist von dieser 
Bekanntmachung nicht betroffen.

Dresden, 23. März 2017

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Vollzug der Industriekläranlagen-Zulassungs- und 
Überwachungsverordnung über einen Antrag auf 
Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für die 
Versickerung von Niederschlagswasser am Standort 
des geplanten Abfallzentrums Dresden-Nord,  
Magazinstraße 17 in 01099 Dresden
Verzicht auf die Durchführung des Erörterungstermins – AZ: 86.45-44-0221/03786

Öffentliche Bekanntmachung der Landeshauptstadt Dresden zum

Dicke Luft?
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A n Z E I g E
Startschuss für neue Tourist-Information
in Radebeul Ost

Umfeld. Die S-Bahn Linie S1, die finden im Weingut Hoflößnitz einen 
Regionalbahn aus Leipzig und die touristischen Informationspunkt.
Schmalspurbahn halten in unmittel-
barer Nähe am Bahnhof Radebeul Öffnungszeiten:
Ost. Auch von der Haltestelle April bis Oktober 
„Hauptstraße“ der Straßenbahn-Linie Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr 
4 ist die Tourist-Information innerhalb Samstag von 9 bis 13 Uhr
weniger Minuten zu Fuß zu errei- November bis März
chen. Auf der Hauptstraße selbst Montag bis Freitag
befinden sich in direkter Nachbar- 10 bis 16 Uhr.
schaft vielfältige Einkaufsmöglich-
keiten, Restaurants und Cafés. Der Kontakt:

Seit Ende März hat die Radebeuler Radebeuler Kultur-Bahnhof sowie die Hauptstraße 12
Tourist-Information an ihrem Erlebnisbibliothek, in denen das 01445 Radebeul
neuen Standort in Radebeul Ost ganze Jahr über verschiedenste www.radebeul.de
geöffnet. Auf der Hauptstraße 12 Veranstaltungen stattfinden, sind nur tourismus@radebeul.de 
werden die Besucher fortan in wenige Meter entfernt und auch das www.facebook.com/radebeul.erleben
einem modernen und freundlichen Karl-May-Museum und der Karl-May- Tel.: 0351 8311-830
Servicebereich empfangen. Hain sind fußläufig gut zu erreichen. Fax: 0351 8311-833

Die neue Tourist-Information bietet Die ehemaligen Räumlichkeiten auf 
auf großräumigen Präsentations- der Meißner Straße werden künftig 
flächen zahlreiche Informations- von den Landesbühnen Sachsen 
materialien, Karten und Routenvor- genutzt. Touristen in der Oberlößnitz 
schläge für Wanderungen und 
Radtouren in und um Radebeul, das 
Elbland und Dresden an. Besucher 
finden zudem eine Auswahl exklu-
siver Souvenirs und Geschenkartikel, 
mit denen sie sich ein Stück Radebeul 
mit nach hause nehmen können. 
Auch Veranstaltungstickets und 
Fahrkarten für den öffentlichen 
Personennahverkehr werden zum 
Verkauf angeboten. In persönlichen 
Gesprächen berät das freundliche 
Servicepersonal die Gäste gern 
individuell zu ihrem Aufenthalt in 
Radebeul, vermittelt für jeden 
Geschmack und Geldbeutel das 
passende Gästezimmer und gibt 
interessante Tipps zu Ausflugszielen 
und Veranstaltungen.

Die neue Tourist-Information liegt in 
einem für Touristen besonders 
attraktiven und gut zu erreichenden 
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Startschuss für neue Tourist-Information
in Radebeul Ost

Umfeld. Die S-Bahn Linie S1, die finden im Weingut Hoflößnitz einen 
Regionalbahn aus Leipzig und die touristischen Informationspunkt.
Schmalspurbahn halten in unmittel-
barer Nähe am Bahnhof Radebeul Öffnungszeiten:
Ost. Auch von der Haltestelle April bis Oktober 
„Hauptstraße“ der Straßenbahn-Linie Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr 
4 ist die Tourist-Information innerhalb Samstag von 9 bis 13 Uhr
weniger Minuten zu Fuß zu errei- November bis März
chen. Auf der Hauptstraße selbst Montag bis Freitag
befinden sich in direkter Nachbar- 10 bis 16 Uhr.
schaft vielfältige Einkaufsmöglich-
keiten, Restaurants und Cafés. Der Kontakt:

Seit Ende März hat die Radebeuler Radebeuler Kultur-Bahnhof sowie die Hauptstraße 12
Tourist-Information an ihrem Erlebnisbibliothek, in denen das 01445 Radebeul
neuen Standort in Radebeul Ost ganze Jahr über verschiedenste www.radebeul.de
geöffnet. Auf der Hauptstraße 12 Veranstaltungen stattfinden, sind nur tourismus@radebeul.de 
werden die Besucher fortan in wenige Meter entfernt und auch das www.facebook.com/radebeul.erleben
einem modernen und freundlichen Karl-May-Museum und der Karl-May- Tel.: 0351 8311-830
Servicebereich empfangen. Hain sind fußläufig gut zu erreichen. Fax: 0351 8311-833

Die neue Tourist-Information bietet Die ehemaligen Räumlichkeiten auf 
auf großräumigen Präsentations- der Meißner Straße werden künftig 
flächen zahlreiche Informations- von den Landesbühnen Sachsen 
materialien, Karten und Routenvor- genutzt. Touristen in der Oberlößnitz 
schläge für Wanderungen und 
Radtouren in und um Radebeul, das 
Elbland und Dresden an. Besucher 
finden zudem eine Auswahl exklu-
siver Souvenirs und Geschenkartikel, 
mit denen sie sich ein Stück Radebeul 
mit nach hause nehmen können. 
Auch Veranstaltungstickets und 
Fahrkarten für den öffentlichen 
Personennahverkehr werden zum 
Verkauf angeboten. In persönlichen 
Gesprächen berät das freundliche 
Servicepersonal die Gäste gern 
individuell zu ihrem Aufenthalt in 
Radebeul, vermittelt für jeden 
Geschmack und Geldbeutel das 
passende Gästezimmer und gibt 
interessante Tipps zu Ausflugszielen 
und Veranstaltungen.

Die neue Tourist-Information liegt in 
einem für Touristen besonders 
attraktiven und gut zu erreichenden 
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Ihr Reisepartner
  aus der Oberlausitz
 alle Reisen inkl. Haustürabholung

Ausblick Frühjahr & Sommer 2017
Hansestadt Hamburg – mit Michel zum Michel
5 Tage  24. – 28.04. · 03. – 07.06. · 17. – 21.07. 
 03. – 07.09. · 03. – 07.10.17 ab 375,- €

„Fit & Vital“ – Gesundheitswoche im Seebad Binz
8 Tage  30.04. – 07.05. · 23. – 30.04. · 11. – 18.11.17 ab 555,- €

Insel Fehmarn, Kiel, Lübeck & Holsteinische Schweiz
7 Tage  05. – 11.05. · 27.06. – 03.07. · 26.09. – 02.10.17 ab 629,- €

IGA-Berlin – Lübbesee – Müritz – Templin
3 Tage  29. – 31.05. · 22. – 24.08.17 199,- €

Bodensee – Bregenzer Wald – Appenzeller Land
6 Tage  20. – 25.05. · 18. – 23.06. · 16. – 21.07.17 475,- €

Lago Maggiore – Comer See – Mailand
6 Tage  13. – 18.04. · 31.05. – 05.06. · 18. – 23.06.17 ab 499,- €

Südtiroler Frühlingszauber & Apfelblütenfest
5 Tage  28.04. – 02.05.17 425,- €

Italienische Riviera – Fürstentum Monaco – Cote d‘Azur
8 Tage  04. – 11.05. · 07. – 14.06. · 21. – 28.09.17 695,- €

Faszinierender Gardasee & Verona
6 Tage  15. – 20.05. · 20. – 25.06. · 05. – 10.08.17 ab 519,- €

Kärnten – Das Berg- und See(h)-Erlebnis
7 Tage  07. – 13.05. · 28.05. – 03.06. · 16. – 22.07.17 ab 549,- €

Rundreisen 2017
Zauberhafte Orangenküste & Valencia
10 Tage  14. – 23.04.17 695,- €

Erlebnisreise zu den Metropolen der Iberischen Halbinsel
12 Tage  22.04. – 03.05.17 1.275,- €

Fürstentum Andorra – Bergwelt der Pyrenäen
10 Tage  11. – 20.06. · 25.07. – 03.08. · 05. – 14.09.17 ab 785,- €

Trauminsel Korsika
9 Tage  17. – 25.05.17 945,- €

Normandie – Bretagne – Insel Jersey
9 Tage  14. – 22.07.17 998,- € 

Apulien & Gargano – faszinierender Südosten Italiens
8 Tage  16. – 23.04.17 699,- €

Sardinien – smaragdgrünes Juwel im Mittelmeer
9 Tage  02.05. – 10.05.17 899,- €

Unterwegs in London und Südengland
10 Tage  05. – 14.06. · 09. – 18.07. · 13. – 22.08.17 ab 1.145,- €

Perlen des Baltikums & Zarenstadt St. Petersburg
13 Tage  06. – 18.06. · 24.06. – 06.07. · 08. – 20.08.17 ab 1.399,- €

              Termine in den Schulferien in Sachsen

Alle Preise pro Person im Doppelzimmer inkl. Halbpension und Haustürabholung (PLZ-Bereiche 01 und 02).
Weitere Reiseangebote � nden Sie in Ihrem Reisebüro, unter www.michel-reisen.de oder direkt beim Veranstalter
Michel-Reisen GmbH & Co. KG · 02739 Kottmar OT Neueibau · Hauptstraße 37 · Tel.: 03586 7654-0 · Fax: 03586 765429

 
PROBLEMFALL NASSE KELLER

Die meisten Immobilien weisen Feuchtigkeitsprobleme auf, die 
richtige Analyse und die Ursachensuche sind hier die wich-
tigsten Voraussetzungen für ein dauerhaft trockenes Gebäu-

de. Die Firma BauSan hat sich hier mit Kompetenz 
und Sachverstand einen Namen gemacht. 

Unser Team mit bestens ausgebilde-
ten und zertifi zierten Fachkräften 

sowie Sachverständigen ist für 
öffentliche Einrichtungen, Denk-
malbehörden,Verwaltungs-gesell-
schaften, Industrie und Privatkun-
den unterwegs um die Bauwerke 

zu begutachten und festgestellte 
Schäden dauerhaft zu beheben.

Wichtig bei allen Baustoffen ist die Offen-
porigkeit! Deshalb ist die Hydrophobie-
rung die beste Lösung wenn man eine 
nachträgliche Horizontalsperre und/
oder Flächensperre erstellen möchte. 
Bei den von uns verwendeten Produk-
ten, werden keine Poren verstopft, der 
natürliche Dämmwert des Baustoffes 
wird wieder hergestellt. Nichts des to trotz 
kann der Baustoff keine Feuchtigkeit 
mehr aufnehmen beziehungsweise transportieren. 
Der kapillare Transport wird gestoppt, das Mauerwerk kann 
trocknen. Auf unserer Homepage fi nden Sie eine umfangreiche 
Aufklärung über die verschiedenen Materialien und Verfahren.

DIE WIRKUNGSWEISE

Ihr Fachbetrieb für Sachsen
BauSan Trockenlegung
Altgernsdorf 20 · 07957 Langenwetzendorf
Telefon 036623 234 803 
Mobil 0179 732 25 39
e-mail: info@bausan-trockenlegung.de

Der Erfolg beruht nicht zuletzt auf den von uns verwende-
ten Produkten „Made in Germany“, auf die wir 25 Jahre 
Garantie beurkunden. Da die Erfahrungswerte schon über 
45 Jahre zurück reichen, können alle Kunden auch weit 
über die Garantiezeit hinaus mit einem trockenen Bau-
werk rechnen. Die überragenden Eigenschaften zeigen 
sich nicht nur in der bauwerksschonenden Verarbeitung, 
sondern auch in der Wirkung. Außerdem dürfen nur aus-
gewählte Fachfirmen dieses Profiprodukt verarbeiten. Dies 
macht uns einzigartig gegenüber unseren Mitbewerbern.
Unsere Sachverständigen beraten Sie kostenfrei direkt vor 
Ort und bieten eine qualifizierte Schadensanalyse.

DIE ERFOLGSGESCHICHTE

FEUCHTE WÄNDE · NASSE KELLER 
AUSBLÜHUNGEN · SCHIMMEL

Ihr Fachbetrieb für Sachsen

Trockenlegung
vom Fachmann

KOSTENFREIE  BERATUNG  &  SCHADENANALYSE VOR ORT


